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Vorwort  
 

Das vorliegende Skript stellt die gängigen rechtlichen Probleme in der Pflege dar und zeigt dem Le-

ser konkrete Lösungsmöglichkeiten auf. 

 

Es dient mehreren Zwecken. Zum einen richtet es sich an die Praktiker in der Krankenpflege, der 

Kinderkrankenpflege und der Altenpflege, andererseits an die Schülerinnen und Schüler in diesen 

Berufen. In diesem Sinne behandelt es die wichtigsten Rechtsprobleme im Pflegealltag ebenso wie 

den klassischen Prüfungsstoff in diesen Bereichen. Den Schülern soll es Leitfaden bei der Exa-

mensvorbereitung sein, dem Praktiker ein Nachschlagewerk für den Alltag. Was auf den ersten 

Blick wie ein Spagat klingt, liegt in Wirklichkeit eng beieinander. Denn die Rechtsfragen stellen 

sich einheitlich dem Schüler genauso wie dem Berufserfahrenen. Insoweit ist es angezeigt, diese 

einheitlich zu erörtern. 

 

Um die Übersichtlichkeit zu wahren und die Darstellung möglichst einfach halten zu können, habe 

ich mich für eine Skriptdarstellung entschieden, die sowohl Prüfungsschema, als auch ausformulier-

ten Text beinhaltet. Wer dieses Skript durcharbeitet, braucht seine Inhalte nicht auswendig zu ler-

nen. Sondern er kann sich darauf beschränken, die dargestellten Rechtsprobleme durch bloßes logi-

sches Denken zu lösen. Dazu wird es angehalten und es sind keine ausgefeilten juristischen Kennt-

nisse erforderlich, sondern es genügt ein ausgeprägtes Judiz, wie es jedem Menschen inne wohnt. 

 

Der Pflegeberuf ist längst in der Wissensgesellschaft angekommen. Einer Gesellschaft, in der lau-

fend und in immer kürzerer Zeit neues Wissen produziert werden muss, weil vorhandenes so 

schnell verfällt. Dem liegt die Erkenntnis zugrunde, dass das mit der Ausbildung Erlernte im Ge-

gensatz zu früheren Zeiten nicht mehr ein ganzes Berufsleben lang reicht und auch nicht mehr 

durch die im Verlaufe der Zeit erworbene Berufspraxis auf dem aktuellen Stand gehalten werden 

kann. Zukünftig müssen Angehörige der Pflegeberufe über eine fachliche und persönliche Kompe-

tenz verfügen, die es ihnen ermöglicht, aufbauend auf ihren fachlichen Qualifikationen mit einem 

generalistischen Verständnis an die verschiedenen Lebenssituationen ihres beruflichen Alltags her-

anzugehen. Der Berufsalltag fordert demgemäß eine Persönlichkeitsstruktur, die in der Lage ist, alle 

Situationen mit dem Erlernten zu beherrschen und bestehende Wissenslücken mit fachlich-

methodischer Herangehensweise zu schließen. Dies setzt den aktiven und permanent Lernwilligen 

Mitarbeiter voraus, der stets bemüht ist, seine Handlungskompetenzen zu erweitern. Auch die Men-

talität der Auszubildenden wird sich verändern. Der Arbeitnehmer, der pflichtbewusst und routiniert 

seinen Geschäften nachgeht, wird ersetzt durch den mitdenkenden Manager, der sich auf allen Ebe-

nen der Pflegepraxis zurecht findet. Es kann von daher nicht schaden, schon fr¿h mit dem ĂDen-

kenden Lernenñ zu beginnen. 

 

 

Was bedeutet dies für die juristische Ausbildung und Schulung von Angehörigen der Pflegeberufe ? 

Sicher ist jedenfalls, dass der bisherige Unterrichtstypus der Gesetzeskunde, der auf das Auswen-

diglernen von Gesetzesinhalten und rechtlichen Dogmen fixiert war und damit eher Singulärwissen 

produzierte, als überholt gilt. 

 

Denn dies hatte dazu geführt, dass die (angehende) Pflegekraft nur mit wenig Sinn und Verstand für 

das Ganze einfach nur auswendig gelernt hatte, was erlaubt und was verboten ist. Sie war infolge 

dessen häufig nicht in der Lage, die rechtlichen Gegebenheiten der verschiedenen Lebenssituatio-

nen ihres beruflichen Alltags zu erkennen, zu beurteilen und selbständig zu entscheiden, wie sie 

sich richtig zu verhalten hatten. Sie konnten dies auch nicht, weil sie das rechtskundige Denken 

nicht gelernt hatten.  
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Das heutige Verständnis geht daher folgerichtig dazu über, juristische Zusammenhänge als Denk-

prozesse zu vermitteln, die Hilfe in allen Entscheidungssituationen geben und dadurch Handlungs-

sicherheit vermitteln. Insoweit wird die Rechtskunde, wie die juristische Ausbildung in der Kran-

kenpflege zutreffender genannt werden sollte, die Eigenverantwortlichkeit und Selbstreflektion der 

Krankenpflegeschüler klarer schulen. 

 

Dazu soll das Skript eine Hilfe sein. Viel Freude beim Lesen! 

 

Anregungen sind jederzeit willkommen: ra@norbert-diel.de 

 
 

 

Köln, den 20. März 2011 
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Gesamtcurriculum Rechtskunde 
 

- gegliedert nach den Gesamtinhalten - 

 

 
Quelle: Ausbildungsrichtlinie für die staatlich anerkannten Kranken- und Kinderkrankenpflegeschulen in NRW 

Herausgeber: Ministerium für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie des Landes Nordrhein-Westfalen 

 

 

Lernbereich I: Pflegerische Kernaufgaben Juristische Inhalte: 

Nr. Inhalt Std. Inhalt 

    

  2 Std.  Grundlagen des Rechts, Vermittlung methodischer Kenntnisse, 

 Unterschied zwischen Rechtsquellen, Rechtsgebieten, Zivilrecht, Strafrecht, Ver-

schulden und Tatbestand 

I.1 Haut und Körper pflegen (mit I.23), (mit II.6)   

I.2 Mund und Zähne pflegen (mit I.23)   

I.3 Sich bewegen (mitI.23), (mit II.6)   

I.4 Sehen und Hören   

I.5 Essen und Trinken 2 Std.  Ziele des deutschen Lebensmittelrechts und dessen Überwachung, 

 Verordnungen zu/r Kennzeichnung von Lebensmitteln, Zualssung von Zusatzstoffen, 

diätischen Lebensmitteln, Nährwertangaben, Schadstoffbelastung 

I.6 Ausscheiden   

I.7 Atmen   

I.8 Wach sein und Schlafen   

I.9 Hygienisch arbeiten (Teilsequenz)   

I.10 Vitalzeichen kontrollieren   

I.11 Medikamente verabreichen 2 Std.  Das Arzneimittelgesetz in seiner Bedeutung für den Umgang mit Medikamenten: 

Begriffsbestimmung ĂArzneimittelñ, Einteilung der Arzneimittel, Grundsªtze zum 

Herstellen und Inverkehrbringen von Arzneimitteln, Informationen zu Arzneimitteln 

I.12 Injizieren   

I.13 Bei der Wundbehandlung assistieren   

I.14 Bei der Infusionstherapie assistieren   

I.15 Bei der Transfusionstherapie assistieren 0,5 Std.  Grundlagen des Transfusionsrechts 

I.16 Bei Diagnose- und Therapieverfahren assistieren   

I.17 Als Ersthelferin in Notfall- und Katastrophensituation handeln (Teilsequenz) 4 Std.  Rechtliche (und Ethische) Aspekte zur Ersten Hilfe: Verpflichtung zur Hilfeleistung, 

rechtliche Konsequenten bei unterlassener oder fehlerhafter Hilfeleistung 

I.18 Beim Schock handeln   
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I.19 Gespräche führen   

I.20 Beraten und anleiten   

I.21 Gespräche mit Pflegebedürftigen und Angehörigen führen   

I.22 Gespräche mit KollegInnen und Vorgesetzten führen   

I.23 Zu pflegeinhaltlichen Fragen beraten und anleiten   

I.24 Pflege planen und dokumentieren (Teilsequenz) 2 Std.  Sinn und Zweck der Dokumentation bzw. juristische Konsequenzen bei unterlasse-

ner oder fehlerhafter Dokumentation 

I.25 Pflege nach einem System organisieren   

I.26 Pflege nach einem Standard planen   

I.27 Mit anderen Berufsgruppen zusammenarbeiten   

I.28 Besprechungen und Visiten durchführen   

I.29 Die Pflegebedürftigen aufnehmen, verlegen und entlassen 2 Std.  Vertragsrecht: Abschluss des Krankenhausaufnahmevertrages, des ärztlichen und 

pflegerischen Vertrages, 

 Beendigung der Verträge 

I.30 Schwangere und Wöchnerinnen pflegen   

I.31 Neugeborene Kinder und kranke Kinder pflegen 1 Std.  Kindesmisshandlung und rechtliche Bestimmungen bei Kindesmissbrauch 

 Rechtsfolgen der Geburt und des Todes, 

 Meldepflichten 

I.32 Fieberkranken Menschen pflegen   

I.33 Schmerzbelastete Menschen pflegen 2 Std.  Zentrale Aussagen des Betäubungsmittelgesetzes, 

 Überwachung der gesetzlichen Bestimmungen, 

 Konsequenzen für pflegerisches Handeln 

I.34 Psychisch beeinträchtigte und verwirrte Menschen pflegen 2 Std.  Bundesrechtliche Bestimmungen zur Betreuung psychisch Kranker, 

 Landesrechtliche Bestimmungen zum Schutz psychisch Kranker, 

 Beendigung der Behandlung bei Sterbenden, die unter Betreuung stehen 

I.35 Chronisch kranke Menschen pflegen   

I.36 Tumorkranke Menschen pflegen   

I.37 Menschen nach Unfällen pflegen   

I.38 Sterbende Menschen pflegen 6 Std.  Begriffsbestimmung(en) ĂTodñ aus rechtlicher Sicht, 

 Sterbehilfe, Sterbehilfe durch Angehörige der Pflegeberufe, 

 Zur besonderen Problematik der Tötung auf Verlangen, der Tötung Kranker gegen 

ihren Willen sowie der Tötung Kranker, von denen keine Willensäußerung vorliegt, 

 PatientInnenverfügungen, 

 Rechtliche Regelungen zum Thema ĂTestamentñ 
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Lernbereich II: Ausbildungs- und Berufssituation von Pflegenden Juristische Inhalte: 

Nr. Inhalt Std. Inhalt 

    

II.1 Rechtliche Regelung der Ausbildung   Rechtliche Vorgaben zu Ausbildungszielen, -inhalten und -struktur, 

 Ausbildungsvertrag, Rechte und Pflichten der Auszubildenden bzw. Ausbildenden, 

 Rechtsgrundlagen zum Examen und Prüfungsmodalitäten seitens der Ausbildungs-

stätte 

II.2 Lernen und Lerntechniken   

II.3 Soziales Lernen   

II.4 Einführung in die praktischen Ausbildungseinsätze   

II.5 Lernen in der praktischen Ausbildung   

II.6 Persönliche Grunderhaltung   

II.7 Grundfragen und Modelle beruflichen Pflegens   

II.8 Geschichte der Pflegeberufe   

II.9 Pflegen als Beruf   

II.10 Pflege als Wissenschaft   

II.11 Ethische Herausforderungen für Angehörige der Pflegeberufe   

II.12 EDV in der Pflege   

II.13 Qualitätssicherung in der Pflege   

II.14 Zivil - und strafrechtliche Aspekte für Angehörige der Pflegeberufe 6 Std.  (Grundlagen des Rechts werden als eigenständiger Block zu Beginn des Blocks 

behandelt [Begriffsbestimmungen, Rechtsquellen, Rechtsgebiete, Zivilrecht, Straf-

recht, Verschulden, Tatbestand]), 

 Welche Pflegehandlungen können zivil-/strafrechtliche Konsequenzen haben ? (u.a. 

Körperv erletzung), 

 Schweigepflicht: Bedeutung des § 203 StGB für die Angehörigen der Pflegeberufe, 

 Freiheitsentziehung: Bedeutung des Grundrechts auf ĂUnverletzlichkeit der Freiheit 

der Personñ einerseits und der Freiheitsentziehung im Sinne des Betreuungsrechts 

andererseits für das pflegerische Handeln 

II.15 Haftungsrechtliche Aspekte für Angehörige der Pflegeberufe 8 Std.  Die auf Vertrag oder Delikt beruhende Schadensersatzhaftung des Pflegeperso-

nals, 

 Besonderheiten zur strafrechtlichen Haftung: Straftatbestände, Rechtswidrigkeit und 

Rechtfertigung, Schuld, Schuldfähigkeit und Strafmündigkeit 

 Haftungs- und arbeitsrechtliche Zusammenhänge: Haftung wegen Nichterfüllung 

oder Schlechtleistung, Haftungseinschränkungen, arbeitsrechtliche Konsequenzen, 

die sich aus Straftatbeständen oder der Schadensersatzhaftung ergeben können, 

 Die besondere rechtliche Problematik der ĂDelegationñ 

II.16 Arbeitsrechtliche Grundlagen 8 Std.  Der Arbeitsvertrag , 

 Allgemeine Arbeitsbedingungen (z.B. allgemeine Pflichten, Schweigepflicht, Ge-

schenke), 

 Die Arbeitszeit, 

 Die Vergütung, 
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 Urlaub, Arbeitsbefreiung, 

 Beendigung des Arbeitsverhältnisses, 

 Geltungsbereich eines Tarifvertrages 

II.17 Betriebliche ArbeitnehmerInnenvertretung   Wahl und Zusammensetzung der ArbeitnehmerInnenvertretung, Mitbestimmung und 

Mitwirkung der ArbeitnehmerInnenvertretung im Betrieb, Vertretung von Auszubil-

denden, 

 Aktivitäten der ArbeitnehmerInnenvertretung an der Ausbildungsstätte 

II.18 Betrieblicher Arbeitsschutz - Betriebliche Gesundheitsförderung   Bereiche, die durch Arbeitsschutzgesetze geregelt werden, 

 Institutionen und rechtliche Grundlagen des Arbeitsschutzsystems in Deutschland, 

 Arbeitsschutz und Berufskrankheiten, 

 gesetzliche Grundlagen der betrieblichen Gesundheitsförderung 

II.19 Unfallverhütung 1 Std.  Allgemeine Unfallverhütungsvorschriften, 

 Umgang mit gefährlichen Stoffen: Rechtsgrundlagen und Handlungsanleitungen 

II.20 Dienstplangestaltung 1 Std.  Die Arbeitszeitverordnung 

 Arbeitszeitregelungen in der Pflege 

II.21 Macht und Hierarchie   

II.22 Gewalt   

II .23 Helfen und Hilflos sein   

II.24 Angst und Wut   

II.25 Ekel und Scham   

II.26 Sexuelle Belästigung 2 Std.  Sexualdelikte 

 sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz und rechtliche Möglichkeiten, sich zur Wehr 

zu setzen 
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Lernbereich III: Zi elgruppen, Institutionen und Rahmenbedingungen 

pflegerischer Arbeit Juristische Inhalte: 

Nr. Inhalt Std. Inhalt 

    

III.1 Kinder und Jugendliche   

III.2 Alte Menschen   

III.3 Behinderte Menschen   

III.4 Menschen aus fremden Kulturen   

III.5 ĂArmeñ und Ăreicheñ Menschen 0,5 Std.  Grundlagen des Bundessozialhilfegesetzes 

III.6 PatientInnen und ĂBewohnerInnenñ stationªrer Einrichtungen   

III.7 Pflegebedürftige und ihre Angehörigen im ambulanten Bereich   

III.8 Institutionen des Gesundheitswesens   

II I.9 Gesundheitsförderung und Prävention   

III.10 Das deutsche Sozial- und Gesundheitssystem   

III.11 Der freiheitlich-demokratische Rechtsstaat   (ĂStaatsb¿rgerkundeñ) 

III.12 Ökologische Rahmenbedingungen   

III.13 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen   
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Lernbereich IVa: Gesundheits- und Krankenpflege bei bestimmten Pa-

tientInnengruppen Juristische Inhalte: 

Nr. Inhalt Std. Inhalt 

    

IVa.1 Pflege psychisch kranker und/oder abhängiger PatientInnen 2 Std.  rechtliche Grundlagen der Fixierung und Zwangsmaßnahmen 

IVa.2 Pflege herzkranker PatientInnen   

IVa.3 Pflege von PatientInnen mit Störungen oder Erkrankungen des Kreislaufs   

IVa.4 Pflege von PatientInnen mit Störungen oder Einschränkungen der Beweglichkeit   

IVa.5 Pflege von PatientInnen mit Störungen des zentralen Nervensystems   

IVa.6 Pflege von PatientInnen mit Atemstörungen oder Erkrankungen der Atemorgane 2 Std.  Geschichtliche Entwicklung, Ziele und Kernaussagen des Bundesseuchengesetzes 

IVa.7 Pflege von PatientInnen mit Störungen oder Erkrankungen des Ernährungs- und Verdauungs-

systems 

  

IVa.8 Pflege von PatientInnen mit Leber-, Gallen-, Pankreas- sowie Stoffwechselerkrankungen   

IVa.9 Pflege von PatientInnen mit Störungen der hormonellen Regulationsfunktion   

IVa.10 Pflege von PatientInnen mit Urinausscheidungsstörungen   

IVa.11 Pflege von PatientInnen mit Störungen der Sexualfunktionen oder Erkrankungen der Genital-

organe 

2 Std.  Geschichtliche Entwicklung, Ziele und Kernaussagen des Gesetzes zur Bekämpfung 

der Geschlechtskrankheiten 
IVa.12 Pflege von PatientInnen mit Störungen der Immunreaktion   

IVa.13 Pflege von PatientInnen mit Störungen der Blutbildung und -gerinnung   

IVa.14 Pflege hautkranker PatientInnen   

IVa.15 Pflege seh- und hörerkrankter PatientInnen   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



©RA Norbert Diel/Rechtskunde in der Krankenpflege/Skript, Stand: 20. März 2011/Keine Gewähr für Inhalt und Richtigkeit/Seite 12 von 180 

Lernbereich IVb: Gesundheits- und Kinderkrankenpflege bei bestimm-

ten PatientInnengruppen Juristische Inhalte: 

Nr. Inhalt Std. Inhalt 

    

IVb.1 Pflege von Neu- und Frühgeborenen 0,5 Std.  Meldepflichten bei Neugeborenen 

IVb.2 Pflege herzkranker Kinder   

IVb.3 Pflege psychisch kranker und/oder abhängiger Kinder und Jugendlicher 2 Std.  rechtliche Grundlagen zur Fixierung und Zwangsmaßnahmen, 

IVb.4 Pflege von Kindern mit Störungen oder Erkrankungen des zentralen Nervensystems   

IVb.5 Pflege von Kindern mit Störungen oder Einschränkungen der Beweglichkeit   

IVb.6 Pflege von Kindern mit Atemstörungen oder Erkrankungen der Atemorgane 2 Std.  Geschichtliche Entwicklung, Ziele und Kernaussagen des Bundesseuchengesetzes, 

IVb.7 Pflege von Kindern mit Ernährungs-, Verdauungs- und Stoffwechselstörungen bzw. -

erkrankungen 

  

IVb.8 Pflege von Kindern mit Leber-, Gallen-, Pankreaserkrankungen   

IVb.9 Pflege von Kindern mit Störungen der hormonellen Regulationsfunktion   

IVb.10 Pflege von Kindern mit Urinausscheidungsstörungen   

IVb.11 Pflege von Kindern mit Störungen der Geschlechtsentwicklung oder Erkrankungen im Urige-

nitalbereich 

2 Std.  Geschichtliche Entwicklung, Ziele und Kernaussagen des Gesetzes zur Bekämpfung 

der Geschlechtskrankheiten, 
IVb.12 Pflege von Kindern und Jugendlichen mit Störungen der Immunreaktion   

IVb.13 Pflege von Kindern mit Störungen der Blutbildung und -gerinnung   

IVb.14 Pflege hautkranker Kinder   

IVb.15 Pflege seh- und hörerkrankter Kinder   

IVb.16 Pflege infektionskranker Kinder   

IVb.17 Pflege von Kindern mit Verbrennungen und Verbrühungen   
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II. Teil  
 

Lerneinheit II.14:  

Zivil - und strafrechtliche Aspekte für Angehörige der Pflegeberufe 

 

- Zeitdauer: 6 Std. - 

 

 

Lernziele: 

Den Kursteilnehmern sollen vermittelt werden: 

 Grundlagen des Rechts: Begriffsbestimmungen, Rechtsquellen, Rechtsgebiete, Zivilrecht, Strafrecht, Verschulden, 

Tatbestand, 

 Welche Pflegehandlungen können zivil-/strafrechtliche Konsequenzen haben ? (u.a. Körperverletzung), 

 Schweigepflicht: Bedeutung des § 203 StGB für die Angehörigen der Pflegeberufe, 

 Freiheitsentziehung: Bedeutung des Grundrechts auf ĂUnverletzlichkeit der Freiheit der Personñ einerseits und der 

Freiheitsentziehung im Sinne des Betreuungsrechts andererseits für das pflegerische Handeln 

 

 

A. Allgemeine Grundlagen des Rechts 
 

 

 Fallbeispiel  Sie werden entweder im Fernsehen oder bei Bekannten folgende Situation so oder 

ähnlich einmal erlebt haben: 

 

 

    Der klägerische Anwalt befragt im Zivilprozeß einen Zeugen. Er 

läßt ihn eine bestimmte Situation schildern. Am Ende bedankt sich 

der Anwalt beim Zeugen und erklärt dem Gericht, der Zeuge haben 

mit seiner Aussage die klägerische Position vollumfänglich gestützt. 

Der Klage sei damit stattzugeben und der Prozeß gewonnen. Der 

Richter nickt wohlwollend. Daraufhin erwidert der Gegenanwalt 

unter Bezugnahme auf eine bis dahin völlig unbekannte Vorschrift, 

die er für alle Beteiligten und auch für das Gericht überraschend 

aus dem ĂHutñ zaubert, dass der Zeuge mit seiner Aussage nolens 

volens die Klage in Grund und Bogen geredet habe. 

Nach kurzer Beratung weist das Gericht die Klage tatsächlich ab. 

Der Anwalt der Gegenseite und der Beklagte frohlocken. Der Kläger 

versteht die Welt nicht mehr. Denn der Zeuge hat alles wahrheits-

gemäß geschildert und es sah doch so gut aus. Er protestiert und 

wirft dem Richter Parteinahme vor. 

  

     

   Fälle wie dieser ereignen sich in Deutschland täglich zu Hunderten. Nicht ohne 

Grund gilt im Volksmund: ĂVor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes 

Handñ. Scheinbar klare Fälle kippen in letzter Minute und ausgekochte Anwälte 

argumentieren mit überraschenden gesetzlichen Regelungen und übervorteilen 

scheinbar jeden - den Gegner, das Gericht und manchmal auch den Mandanten. 

Nicht zuletzt deswegen wird dem Juristischen vielfach mangelnde Berechenbarkeit 

nachgesagt. Es ist nicht selten, daß sich die in einem Prozeß unterlegene Partei un-

gerecht behandelt fühlt. Besonders deutlich wird dies in Strafprozessen, wenn Tä-

ter freigesprochen oder milde bestraft werden. Auch hier hört man häufig den 

Spruch: ĂRecht haben und Recht bekommen sind zweierlei. 

 

     

 A. Unterricht s-

ziel der Rechts-

kunde in der Al-

tenpflege 

 Was bedeutet dies f¿r den ĂRechtskundeunterricht ? 

 

Der Unterricht soll verdeutlichen, daß die Jurisprudenz keine Geheimwissen-

schaft ist, sondern ein Denkvorgang, der streng logischen und klaren Strukt u-

ren folgt, die für jedermann nachvollziehbar sind.  
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   Denn das juristische Denken befähigt den Anwender zu erkennen, unter welchen 

Voraussetzungen menschliches Verhalten in seinem jeweiligen sozialen Kontext 

(Lebensbereich) rechtlich zulässig bzw. verboten ist. 

 

Dazu muß man wissen, wie man sich in den einzelnen Alltagssituationen zu ver-

halten hat. Die Rechtskunde in der Altenpflege greift hierzu die wichtigsten Le-

bensbereiche im Pflegealltag heraus und analysiert anhand von Gesetz und Recht-

sprechung typische Verhaltensmuster, denen das Pflegepersonal täglich ausge-

setzt ist. Diese Verhaltensmuster folgen in der Regel aus typischen Konfliktsituati-

onen im Umgang mit dem ärztlichen Personal sowie den Patienten. 

 

     

     

    Mittelfristiges Ziel des Rechtskundeunterrichtes ist die Vermittlung 

eines juristischen Verhaltens- und Entscheidungsmusters, mit des-

sen Hilfe sich Konflikte im pflegerischen Berufsalltag entschärfen 

und im Idealfall vermeiden lassen. 

  

     

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

 B. Unterricht s-

methode 

 Die Verhaltensmuster werden in Form juristischer Prüfungsschemata darge-

stellt. Sie sollen dem Pflegepersonal als argumentative Entscheidungshilfe die-

nen, um mit konkreten Konfliktsituationen zurecht  zu kommen. 

 

     

   Aus pädagogischen Gründen werden die Lehrgangsteilnehmer hinsichtlich der 

bei den Prüfschemata zu verwendenden Argumente aus der anwaltlichen Sicht-

weise an die Rechtskunde herangeführt. Dadurch läßt sich die trockene Materie le-

bendiger vermitteln. Soweit erforderlich, wird auf die Methoden richterlicher 

Entscheidungs-/ Urteilsfindung  zurückgegriffen. 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

 C. Juristische 

Unterrichtsi n-

halte 

 In der Krankenpflege bestimmen folgende Rechtsgebiete das Entscheidungsverhal-

ten in der täglichen Berufspraxis und damit auch die Unterrichtsinhalte: 

 

- das allgemeine Vertragsrecht (bei der Aufnahme und Entlassung des Patien-

ten), 

- das (ärztliche und pflegerische) Haftungsrecht (hierbei ist die Frage entschei-

dend, wer für seine eigenen und die Fehler anderer aufkommen muß), 

- das Schadensersatzrecht (dies wird relevant bei Schmerzensgeldansprüchen 

des Patienten gegenüber dem Krankenhaus und dem Arzt), 

- das Arbeitsrecht (bei der Einstellung und Entlassung des Pflegepersonals), 

- das Strafrecht (bei der Behandlung und Pflege der Patienten), 

- die sog. juristischen Nebengebiete (wie etwa das Arzneimittel- oder Lebensmit-

telrecht), 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

 D. Was ist 

Rechtskunde ? 

 Die Unterrichtsziele und -inhalte definieren im Weiteren den Rechtskundeunter-

richt wie folgt: 

 

                                                                                                                       

   Definition:   Rechtskunde vermittelt den Inbegriff der Regeln (= Gebote, Verbo-

te, Gewährungen), nach denen das Pflegepersonal sein Verhalten 

ausrichtet und an denen es sich verbindlich messen lässt. 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

   Definition:   Im vorstehenden Sinne kann juristische Verhaltenslehre als Sum-

me von Prüfschemata (= Verhaltensschemata) verstanden wer-

den, mit denen man Lebenssituationen in ihrem sozialen Kontext 

beurteilen und feststellen kann, ob man sich richtig verhalten hat. 
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 E. Praktischer 

Ansatz: 

 Wie muß man sich das praktisch vorstellen ?  

   Die sozialen Lebenssituationen werden in der juristischen Sprache der Lebenssachver-

halt genannt. Ein typischer Lebenssachverhalt ist etwa der, dass ein Arzt eine OP macht 

und dabei vergisst, dem Patienten die Schere aus dem Bauch zu entnehmen. Oder: Die 

Krankenschwester schließt einen ihr missliebigen Patienten auf der Toilette ein, um ihn 

zu bestrafen. Oder: Dem Oberarzt in der Gynäkologie soll gekündigt werden, weil er im 

Krankenhaus eines katholischen Trägers eine gutgehende Abtreibungspraxis führt. 

 

     

   Hieran schließt sich stets die Frage an, ob das Verhalten erlaubt war und welche 

rechtlichen Konsequenzen (= Rechtsfolgen) sich daraus ergeben. Etwa: 

 

     

   - Gegen welche Vorschriften hat der Arzt möglicherweise verstoßen, als er die 

Schere im Bauch vergaß und welche Ansprüche kann der Patient gegen Arzt 

geltend machen ? 

- Muß die Krankenschwester möglicherweise mit arbeitsrechtlichen Konsequen-

zen (etwa mit einer Abmahnung oder gar mit der fristlosen Kündigung) rech-

nen, weil sie den missliebigen Patienten auf der Toilette eingeschlossen hatte ? 

- Wie kann der katholische Krankenhausträger dem Oberarzt möglichst schnell 

seine Abtreibungspraxis untersagen und ihn ggf. fristlos kündigen ? 

 

     

   Alle vorstehenden Fragen resultieren immer aus einer bestimmten Interessenlage 

der Betroffenen. Beispielsweise werden Ihnen im ersten Fall (Schere im Bauch) 

möglicherweise die an der OP beteiligten Kollegen den Sachverhalt schildern, weil 

sie das Verhalten des Arztes bemängeln und möglicherweise gerichtliche Schritte 

des Patienten gegen den Arzt oder sich selbst fürchten. 

 

     

   Es geht also im Zivilrecht schlicht um die Frage: Wer will was von wem woraus ?  

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

   Ihre Vor-

gehenswei-

se: 

 Damit sind wir mitten im juristischen Denken. Ihre Aufgabe sollte 

es nunmehr sein, sich das entsprechende Prüfungsschema her-

auszusuchen, das die mit der konkreten Frage angesprochene Le-

benssituation (= den Sachverhalt) treffsicher erfasst und regelt. 

 

In unserem Fall werden Sie sich die Prüfungsschemata zur ärzt-

lichen/pflegerischen Haftung und zum Schadensersatz heraus-

suchen. 

 

=> Das Prüfungsschema ist also Ihre Entscheidungshilfe und 

zwar nichts anderes als eine Checkliste, mit der Sie beurteilen 

können, ob der Patient gegen den Arzt oder die OP-Hilfe 

Schadensersatzansprüche geltend machen kann. 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

   Was macht 

das Prü-

fungs-

schema: 

 Im Weiteren stellt sich nunmehr die Frage, wie das Prüfungsschema 

(die Checkliste) den entsprechenden Lebenssachverhalt regelt ? 

 

Das Prüfungsschema greift sich hierzu aus den für den Sachverhalt 

einschlägigen Gesetzen verschiedenste Paragraphen heraus und 

ordnet sie nach einer bestimmten gedanklichen Reihenfolge. Hier-

durch werden die in den Paragraphen enthaltenen Ge- und Verbote 

also nach einem bestimmten Ordnungs- und Gerechtigkeitsmus-

ter aneinandergereiht. In der Zusammenschau ergibt sich daraus 

eine Verhaltensanleitung für den Lebenssachverhalt. 
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   Problem: 

Unüber- 

 Die Prüfschemata (Checklisten) greifen aber noch weitere Prob-

leme auf: 

 

   sichtliche     

   Gesetze 

und abs-

trakte 

Formuli e-

rungen 

 Problem: 

Häufig wird insbesondere von juristischen Laien bemängelt, dass 

die Gesetze und ihre Paragraphen trotz einer gewissen themati-

schen Gliederung unübersichtlich seien. Insbesondere zeichne es 

pfiffige Rechtsanwälte aus, dass sie - wie im Eingangs geschilder-

ten Fall - aus Ăirgendeiner Eckeñ eine Regelung hervorzitierten, 

die einen Fall Ăurplºtzlich zum Kippenñ brªchten. 

 

Lösung: 

Hierzu ist zu bemerken, dass Gesetze und Paragraphen eine Un-

zahl von Lebenssachverhalten erfassen und regeln müssen. Sie 

würden schlicht zu unübersichtlich, wenn man die Gesetze gezielt 

auf bestimmte Lebenssachverhalte ausrichten würde. Es ist einfa-

cher, Gesetze thematisch zu strukturieren (z.B. geordnet nach ei-

nem Allgemeinen Teil oder einem sachenrechtlichen Teil) und den 

Prüfungsschemata die Aufgabe zu überlassen, sich zu jeder juris-

tisch streitbaren Situation die richtigen Paragraphen problemlö-

sungsorientiert aus allen Ecken des Gesetzes Ăzusammen zu su-

chenñ und dann in eine klare Reihenfolge zu bringen. Nur wer die-

se Reihenfolge nicht kennt, für den scheinen Gesetze ein unüber-

sichtlicher Dschungel zu sein. 

 

     ________________________________________________  

       

     Problem: 

Zum anderen seien die Paragraphen viel zu abstrakt und allge-

mein formuliert, so dass diese kaum zu verstehen seien. 

 

Lösung: 

Der Grund, weshalb Paragraphen abstrakt formuliert sind, liegt da-

rin, dass man nur so gewährleisten kann, möglichst viele Fälle aus 

dem Leben mit einer Vorschrift zu erfassen (= der Regelungsinhalt 

bedingt also die sprachliche Formulierung). Würde man gesetzli-

che Regelungen allzu konkret formulieren, so würden diese immer 

nur bestimmte Einzelfälle regeln können. Dies ist jedoch verfas-

sungsrechtlich unzulässig. 

 

     ________________________________________________  

       

     Problem: 

Wie versteht man die abstrakte Sprache in Gesetzen ? 

 

Lösung: 

Um Gesetze und ihre einzelnen Regelungen zu verstehen, muß 

man sie auslegen. Dies heißt, dass man ihren Text deuten muß. 

Man kann nach dem Wortlaut, der Historie, dem Sinn und Zweck 

(Teleologie), und der Systematik auslegen. 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                       

   Merke:   Eigentlich machen Juristen nichts anderes, als diese Prüfschema-

ta (Checklisten) auswendig zu lernen, wobei die Kunst darin be-

steht, für die jeweils juristisch zu beurteilende Situation das rich-

tige Schema zu finden und sicher anzuwenden. 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

   Beispielfall:  Das sechsjährige Kind K wird in das Krankenhaus eingeliefert. Es hat 

eine klaffende Wunde. Um K behandeln zu können, müssen Sie zuvor 

mit ihm einen Behandlungsvertrag schließen. Können Sie mit K einen 

Behandlungsvertrag schließen ? (Die Eltern sind nicht erreichbar). 
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     Grundüberlegung: 

 

Um zu prüfen, ob man mit K überhaupt einen Vertrag schließen kann, 

muß man sich zuvor vergewissern, ob K geschäftsfähig ist. Die Ge-

schäftsfähigkeit ist in §§ 104 ff. BGB geregelt. Wenn Sie § 104 BGB 

befragen, werden Sie feststellen, dass Sie mit K keinen Behandlungs-

vertrag schließen können. Denn K ist nicht geschäftsfähig. 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

     Problem: 

 

Diese Regelung erscheint widersinnig. Denn mit der Regelung in § 

104 BGB verhindert der Gesetzgeber ja eigentlich die Behand-

lung, weil er bereits verhindert, dass das Kind mit dem Kranken-

haus einen Behandlungsvertrag schließen kann. 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

     Lösungsansatz: 

 

Die vorbezeichnete Lösung ist - wie auch der gesunde Menschen-

verstand nahe legt - nur vordergründig richtig. 

Denn der Gesetzgeber möchte nicht verhindern, dass das Kind ei-

nen Behandlungsvertrag schließt bzw. dass zugunsten des Kindes 

ein solcher Vertrag geschlossen wird. Vielmehr möchte der Ge-

setzgeber kleine Kinder schützen, weil diese bis zu einem be-

stimmten Alter die Konsequenzen ihres Handelns nicht überbli-

cken und daher vor Schaden bewahrt werden sollen. 

Diesem Gesichtspunkt trägt ein Prüfungsschema in unserem Bei-

spielsfall Rechnung. 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

     Prüfungsschema: 

 

Demgemäß besteht folgendes Prüfungsschema: 

 

Ausgangsfrage: Ist ein Behandlungsvertrag zustande gekommen ? 

 

 
 

Mit dem Kind K ? 

 

 
 

Nein. Wegen der Regelung in § 104 BGB. 

 

 
 

Möglicherweise mit den Eltern für das Kind ? 

 

 
 

Ja. Und zwar nach den Regelungen der GoA  

(Geschäftsführung ohne Auftrag). 
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Diese in § 677 BGB geregelte Konstruktion 

geht von der regelmäßigen Vermutung aus, 

dass die Eltern (die in unserem Fall nicht 

erreichbar waren) wünschen, dass ihr Kind 

behandelt wird. 

 

__________________________________________________ 

 

Diesem Prüfungsschema liegt der Ordnungsgedanke zugrunde, 

dass man mit kleinen Kindern keine Verträge schließen darf, weil 

diese die Tragweite ihres Handelns nicht überblicken können. Da-

her werden Verträge mit deren Eltern geschlossen, wie der Ge-

setzgeber dies u.a. über § 1629 BGB geregelt hat. Sind die Eltern 

also nicht anwesend und ist die Behandlung dringend erforderlich, 

so kann der Vertrag auch nach den Regeln der GoA mit diesen ge-

schlossen werden. 

                                                                                                                       

                                                                                                                       

 F. Zusammen-

fassung 

 Á Juristische Methodik kann im weiteren Sinne (!) auch mit juristischer Verhal-

tenslehre umschrieben werden. 

Á Diese geht immer von konkreten Lebenssituationen aus, die Lebenssachverhalt 

genannt werden; der Lebenssachverhalt hat immer eine bestimmte Situation 

zum Gegenstand, in der etwas Ăschiefñ gelaufen ist oder in der zuk¿nftig etwas 

Ăschiefñ laufen kºnnte. 

Á Aufgabe des Rechtskundeunterrichtes ist es, die Schüler zu befähigen, gängige 

Lebenssachverhalte aus ihrem beruflichen Umfeld juristisch zu bewerten und 

ihnen eine Entscheidungsgrundlage für ihr Verhalten zu geben. 

Á Hierzu wird auf einschlägige Prüfungsschemata zurückgegriffen. 

 

                                                                                                                       

 

 

 

B. Besondere Grundlagen des Rechts 
 

 

 A. Das ĂAbprü-

fenñ von Prü-

fungsschemata 

 Es geht nunmehr darum, wie man ein juristisches Pr¿fungsschema Ăabpr¿ftñ. 

 

Hierbei wird zunächst vorausgesetzt, daß Sie sich bereits das zu Ihrem Fall pas-

sende Prüfungsschema herausgesucht habe. Wir erinnern und: Jedes Prüfungs-

schema steht thematisch unter einer bestimmten Fallfrage. Die Fallfrage ist - bezo-

gen auf den Lebenssachverhalt  - problemorientiert. Dies bedeutet, daß das Prü-

fungsschema genau diejenige Frage aufgreift, die sich mit dem juristischen Kern-

problem Ihrer Lebenssituation auseinandersetzt. 

 

Das Prüfungsschema filtert also für den Anwender den Kern seines Problems 

heraus und bietet ihm hierzu eine gedankliche Entscheidungshilfe an. 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                       

   Die zu prü-

fenden 

Merkmale:  

 Diese gedankliche Entscheidungshilfe ist der zentrale Punkt des 

Prüfungsschemas. Sie besteht aus einem Kanon an Merkmalen, die 

aus den verschiedenen gesetzlichen Regelungen zusammengetra-

gen wurden und für die juristische Regelung Ihres Problems von 

Bedeutung sind (Checkliste). 

 

Es muß stets untersucht werden, ob alle (!) im Prüfschema ge-

nannten Merkmale erfüllt sind. Der Anwender prüft dabei, ob die 

im Prüfschema genannten Voraussetzungen (= die Merkmale) er-

füllt sind. Ist dies der Fall, so gibt das Prüfungsschema eine be-

stimmte Rechtsfolge an, die unbedingt beachtet werden muß. Im 

Einzelnen gilt: 
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Á Bei den im Prüfschema aufgelisteten Voraussetzungen handelt 

es sich um die Auflistung von bestimmten Merkmalen. Sie wer-

den in der juristischen Sprache ĂTatbestandsmerkmaleñ ge-

nannt. Die Tatbestandsmerkmale ergeben sich aus gesetzlichen 

Regelungen, die für Ihr Problem einschlägig sind und vom Prü-

fungsschema zusammengetragen und in einer bestimmten Ab-

folge aufgelistet werden. 

Á Sind die Merkmale erfüllt, so schreibt das Gesetz eine bestimm-

te zwingende Handlungsweise, die Rechtsfolge vor. 

                                                                                                                       

                                                                                                                       

   Die Sub-

sumtions-

technik: 

 D.h., daß der Anwender zunächst untersuchen muß, ob die im 

Schema genannten Merkmale erfüllt sind. Dabei bedient man sich 

der sog. Subsumtionstechnik.  

 

Hierzu fragt man zu jedem Merkmal  aus dem Prüfungsschema, 

ob dieses erfüllt  sein könnte. Diese Fragetechnik heißt juristisch 

ĂBildung eines Obersatzesñ. Der Obersatz wird im Konjunktiv 

formuliert und in die Frageform gekleidet. Beispiel:  
 
ĂKönnte es sein, daß das (Tatbestands-)Merkmal (...) erf¿llt ist ?ñ.  
 
Sodann vergleicht man die tatsächliche Situation mit dem Merk-

mal und pr¿ft, ob beide ¿bereinstimmen (sog. ĂUntersuchungspro-

grammñ; jur.: Subsumtion). Ist dies der Fall, so geht man zum 

nächsten Merkmal über und fragt wiederum, ob es von der sog. 

ĂLebenswirklichkeitñ erf¿llt wird, also mit ihr ¿bereinstimmt. 

 

Die Methode des Vergleichs ist vergleichbar mit dem Grundrech-

nen in der Mathematik (4. Schuljahr [Grundschule]): 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                       

 B. Beispielfall  Mathematik-Unterricht  Jura  

                                                                                                                         

   1. Ich frage: 

Ź 

ĂWieviel ist 'c' ?ñ 

 1. Ich frage: 

Ź 

ĂRU könnte eine Körperverletzung 

nach § 223 Abs. 1  StGB begangen 

habenñ (= Obersatz/Einleitungssatz) 

 

                                                                                                                         

   2. Ich rechne: 

Ź 

Ăc = a + b ñ 

(= Anwendung der  

mathematischen Formel) 

 2. Ich subsumiere: 

Ź 

Nennung des Tatbestandsmerkmals (= 

Anwendung der juristischen  

Formel): 

 ĂDann müßte RU den H vorsätzlich 

körperlich mißhandelt haben, ohne 

dazu berechtigt gewesen zu sein.ñ   

Definition (steht im Prüfungsschema): 

Körperverletzung ist jede körperliche 

Mißhandlung, die das körperliche 

Wohlbefinden nicht nur unerheblich 

beeinträchtigt.  

Lebenssachverhalt (das ist Ihr Fall): 

Der heftige Schlag in das Gesicht von 

H  hat dessen Wohlbefinden, weil er ei-

nen nicht unerheblichen Schmerz ver-

ursacht hat. Das wollte RU auch und er 

war hierzu nicht berechtigt (beispiels-

weise lag keine Notwehr vor). 

Schlußfolgerung: ĂDer Schlag von RU  

ist folglich eine körperliche Mißhand-

lung.ñ (= Ihr Pr¿fungsergebnis). 
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   3. Ich antworte: 

Ź 

ĂAlso ist: 'a + b' = c ñ 

 3. Ich antworte: 

Ź 

Also hat RU mit dem Schlag eine 

Körperverletzung nach § 223 I StGB 

begangen (= er ist strafbar). 

 

                                                                                                                       

     

                                                                                                                       

   Diese Technik wird bei jedem Prüfungsschema angewendet. Sie ist immer die 

gleiche. Es handelt sich um eine Vorgehensweise, bei der streng logisch gefragt, 

gedacht (Vergleich mehrere möglicher Anworten) und geschlußfolgert wird. 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

 C. Wichtige 

Prüfungssche-

mata 

 Nachfolgend werden die für die Krankenpflegepraxis wichtigsten juristischen Prü-

fungsschemata dargestellt. Es handelt sich hierbei um die des Zivilrechts und des 

Strafrechts. Dies sind die Grundschemata. Sie werden auf alle zivilrechtlichen und 

strafrechtlichen Fälle angewandt und dabei immer an die praktische Lebenssituati-

on angepaßt. 

 
Hinweis: Die Rechtswissenschaften gliedern sich in drei große Rechtsgebiete. Diese sind das Zivi l-

recht, das Strafrecht und das Öffentliche Recht. Hiervon ausgehend differenzieren sich die Rechts-
gebiete weiter aus. So werden beispielsweise das Arbeitsrecht, das Zivilprozeßrecht, das Handelsrecht 

und das Gesellschaftsrecht unter das Zivilrecht (mit einem Verfahrensteil) gefaßt. Auch das Strafrecht 

umfaßt das sog. materielle Strafrecht und das Verfahrensrecht. Im Öffentlichen Recht gibt es die Berei-
che Verwaltungsrecht, Kommunalrecht, Baurecht, Ausländerrecht und die Verwaltungsgerichtsordnung 

als öffentlich-rechtliches Verfahrensrecht, um nur einige Beispiele zu nennen. 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

   
Das strafrechtliche und das zivilrechtliche Prüfungsschema 

(Anm.: Dies ist keine synoptische Gegenüberstellung) 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

   Strafrecht:  

 
Der Ausgangssatz lautet immer: 

 

ĂDer (Arzt) kºnnte sich gemªÇ 

§ 223 StGB strafbar gemacht 

haben, indem er (den Patienten) 

in den Bauch geschlagen hat.ñ 

 Zivilrecht:  

 
Der Ausgangssatz lautet immer: 

 

ĂDer (Patient) hat einen Anspruch 

gegen (den Arzt) auf Behandlung, 

wenn ein wirksamer Vertrag 

zustande gekommen ist.ñ 

 

       

   Allgemeiner Deliktaufbau  Allgemeiner Anspruchsaufbau  

       

   A. Vorprüfung   A. Entstehung des Anspruchs  

       

    I.  Abgrenzung Tun / Unterlassen 
(es muß ein menschliches Verhal-

ten vorliegen, das in einem Tun 

oder Unterlassen besteht) 

  I.  Voraussetzungen der Anspruchsnorm 
(Vorliegen zweier übereinstim-

mender Willenserklärungen [= An-

gebot und Annahme]) 

 

       

    II.  Handlungsqualität des Verhaltens 
(bei dem Tun / Unterlassen handelt 
es sich um menschl. Verhalten, das 

willensbeherrscht ist und eine so-

ziale Relevanz hat) 

  II.  Es liegen keine Nichtigkeitsgründe vor 
(§§ 104; 106-118; 125; [126; 126a; 
126b]; 134; 138 I, II BGB) 

 

       

       

   B. Tatbestand (=worin bestand die Tat ?)  B. Kein Untergang des Anspruchs  
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    I.  Objektiver Tatbestand 
das sind äußerlich sichtbare Un-

rechtsmerkmale: 
- Eintritt des tatbestandlichen Er-

folges der jeweiligen Norm (= 

z.B. Schlag ins Gesicht; wird von 
der Regelung des § 223 StGB er-

fasst) durch die Handlung -> zu-

gleich darf kein tatbestandsaus-
schließendes Einverständnis des 

Verletzten vorliegen, 

- Kausalität (die Handlung muß 
den tatbestandlichen Erfolg her-

beigeführt haben), 
- objektive Zurechnung (die durch 

die Handlung gesetzte Gefahr hat 

sich im Erfolg verwirklicht) 

   Es dürfen  keine Erlöschensgründe 

vorliegen (=man verliert seinen 

Anspruch wieder) 
(= Fälle der rechtsvernichtenden 

Einreden) 

- der andere erfüllt nun doch: §§ 362, 
364, 378 BGB, 

- Anfechtung (§ 142, 119 ff. BGB), 

Rücktritt (§ 346 BGB), Aufrech-
nung (§§ 387 ff. BGB), Kündi-

gung, Widerruf oder Rückgabe des 

Verbrauchers (§§ 355, 356, 357 
BGB) 

- Unmöglichkeit (§ 275, 326 BGB), 

Bedingungseintritt (§ 158 II BGB), 
- Wegfall der Geschäftsgrundlage (§ 

242 BGB) 

 

       

    II.  Subjektiver Tatbestand 
das ist der Wille zur Verwirkli-

chung des objektiven Tatbestandes 
und das Wissen darum (= Vorsatz) 

- Tatbestandsverwirklichung war 

Ziel der Handlung (= Absicht), 
- Handeln mit dem sicheren Wis-

sen, daß der Erfolg eintritt, 

- sog. Eventualvorsatz (Erfolg 
wird ernstlich für möglich gehal-

ten, aber Täter findet sich damit 

ab und handelt), 
- ggf. besondere Merkmale: Berei-

cherungsabsicht, etc.) 

     

       

       

   C. Rechtswidrigkeit  C. Durchsetzbarkeit des Anspruchs  

       

    I.  Ist grundsätzlich durch die Tatbe-

standsverwirklichung indiziert 
(es genügt i.d.R. die Feststellung, daß 

der Tatbestand verwirklicht ist; damit 
ist die Tat zunächst rechtswidrig. 

Ausnahme: § 240 II StGB: Hier ist 

die RW erst gegeben, wenn die Ver-
werflichkeitsprüfung positiv ausge-

fallen ist). 

  I.  Es liegen keine Einreden vor (= 

Fälle der rechtshemmenden Einreden) 
- sog. vorübergehende (Stundung 

[§ 202 I BGB], Bürgschaft), 

- sog. dauernde (z.B. Verjährung [§ 
214 BGB], Kaufpreisverweigerung 

[§ 438 Abs. 4 S. 2 BGB], Mängel-

einrede des Bestellers [§ 634a Abs. 
4 S. 2 BGB], fakt. u. prakt. Un-

möglichkeit [§ 275 BGB]) 

 

       

    II.  Ausnahme: ein Rechtfertigungs-

grund liegt vor 
- Notwehr (§§ 227 BGB, 32 BGB), 

Selbsthilfe (§§ 229, 562b, 859 

BGB), zivilrechtlicher Notstand (§§ 
228, 589 BGB), strafrechtl. Notstand 

(§ 34 StGB), rechtfertigende Einwil-

ligung d. Verletzten, Festnahmerecht 
(§ 127 StPO), 

- Voraussetzungen der Rechtferti-

gung: Vorl. d. Rechtfertigungsgrun-
des + Kenntnis u. Wille zum Han-

deln aufgrund Rechtfertigungsgrund 

  II.  Der Durchsetzung des Anspruchs 

steht nicht § 242 BGB entgegen 
(= es wäre treuwidrig, den Anspruch 

gerade jetzt einzufordern), z.B.: 

- den Anspruch jetzt einzufordern 
steht im Widerspr. zum bish. Ver-

halten (ĂVerwirkungñ: Zeit-/Um-

standsmoment + Vertrauen darauf), 
- Anspruchsausübung würde Sinn u. 

Zweck des Rechts widersprechen, 

- die verlangte Leistung müßte aus 
and. Rechtsgrund alsbald wieder zu-

rückerstattet werden. 

 

       

       

   D. Schuld (= war Täter in der Lage, Un-

recht einzusehen ?) 
    

       

    I.  Schuldfähigkeit 
- §§ 19, 20, 21 StGB, 

- Grundsätze der actio libera in causa 
(Achtung: nach BGH nicht anwend-

bar bei Straßenverkehrsdelikten u. bei 

bloßen Tätigkeitsdelikten), 
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    II. Persönliche Vorwerfbarkeit, z.B.: 
- kein Unrechtsbewußtsein (Verbots- 

oder Erlaubnisirrtum [§ 17 StGB]), 
- Vorliegen v. Entschuldigungsgrün-

den ( § 33 StGB [intensiver Not-

wehrexzess], § 35 StGB [entschul-
digender Notstand], übergesetz-

licher entschuldigender Notstand) 

     

       

       

   E. Strafausschließungsgründe (= es 

darf nicht bestraft werden) 
    

       

     z.B.: 
- Indemnität v. Abgeordneten 

     

       

       

   Ergebnis Strafrecht: 

 
Der Schlußsatz lautet: 

 

ĂDer X hat sich gemªÇ Ä (...) StGB 

strafbar gemacht.ñ 

 Ergebnis Zivilrecht:  

 
Der Schlußsatz lautet: 

 

ĂDer X hat einen Anspruch gegen (...) 

auf (...die Leistung...), weil ein wirk-

samer Vertrag vorliegt.ñ 

 

       

   Hinweis: Bei den vorstehenden Prüfschemata handelt es sich um Grundschemata. 

Sie begegnen Ihnen im Verlaufe des Unterrichts in verschiedenen Ausgestaltungen 

wieder. Hierbei ist zumeist eine Anpassung an spezifische Alltagssituationen er-

folgt, die einer juristischen Bewertung unterzogen sind. 

 

     

                                                                                                                       

                                                                                                                       

 D. Das zivil-

rechtliche Prü-

fungsschema 

geordnet nach 

der gewünsch-

ten Rechtsfolge 

 Bei der Prüfung der zweckmäßigen zivilrechtlichen Rechtsverfolgung seiner An-

sprüche wird zielgerichtet vorgegangen. Dies bedeutet, daß zuerst zu überlegen ist, 

was man von der Gegenseite haben möchte (Anspruchsziel) und sich dann das da-

zu passende Prüfungsschema aussucht, das die entsprechende Rechtsfolge für den 

Gegner herbeiführt. 

 

Die wichtigsten Anspruchsziele sind: der Vertrag (hier: die Erfüllung des Vertra-

ges, Ansprüche wegen einer Leistungsstörung und Surrogate), sachenrechtliche 

Ansprüche (meist: Herausgabe einer Sache oder Beseitigung einer Sache), Berei-

cherungsansprüche und Schadensersatzansprüche. 

 

     

                                                                                                                       

                                                                                                                       

   Anspruchsaufbau nach der begehrten Rechtsfolge  

   

 

 

     

   A. Vertragliche Ansprüche  

       

    I.  Primäranspruch 

Dieser richtet sich auf die Erfüllung des Vertrages -> man möchte un-

bedingt am Vertrag festhalten, daher klagt man zuerst auf Erfüllung. 

 

       

    II.  Sekundäranspruch 

Dieser Anspruch kommt bei Leistungsstörungen (= eine Partei liefert 

später, gar nicht oder schlecht) in Betracht. Meist wird auf Schadenser-

satz oder Rücktritt gegangen. 

 

                

     Mängelhaf-

tung 
 Unmög-

lichkeit  
 Verzug  Schlechterfül-

lung (pVV, § 

280 I BGB) 

 Wegfall der 

Geschäfts-

grundlage 
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    III.  Tertiäranspruch  

Dieser Anspruch geht bei Untergang der Sache auf die Herausgabe des 

Surrogats. Man möchte vom Gegner das durch den Vertrag Erlangte, al-

so das, was er für die Sache (etwa durch Weiterverkauf) bekommen hat 

(i.e. den Kaufpreis). 

 

       

     

                                                                                                                       

                                                                                                                       

   B. Quasivertragliche Ansprüche  

      

     Geschäftsführung ohne Auftrag 
(§ 677 ff. BGB) 

 Culpa in Contrahendo 
(§§ 280 I,311 II, 241 III BGB) 

  

      

     

                                                                                                                       

                                                                                                                       

   C. Dingliche Ansprüche  

      

     Herausgabe und Se-

kundäransprüche 
 Beseitigung / Unter-

lassung 
 Duldung der 

Zwangsvollstreckung 
  

     1. §§ 985; 1007 I, II; 

861 I BGB, 

2. §§ 987 ff. BGB 

 1. § 894 BGB 

 

2. §§ 1004 I, 862 BGB 

  

 

2. § 1147 BGB 

  

      

     

                                                                                                                       

                                                                                                                       

   D. Bereicherungsrechtliche Ansprüche  

      

     Leistungs- und Nichtleistungskondiktion 

Diese Ansprüche (vgl. §§ 812 ff. BGB) richten sich auf die Herausgabe 

einer Sache / Leistung, die ein anderer ohne Grund erhalten hat. 

 

       

     

                                                                                                                       

                                                                                                                       

   E. Deliktische Ansprüche  

      

     Haftung für die Beschädigung fremder Rechtsgüter durch eigenes 

Verhalten oder das seiner Erfüllungsgehilfen 

Diese Ansprüche beziehen sich auf Rechtsgutsverletzungen außerhalb 

von Verträgen. Erfaßt werden hiervon etwa die Fälle mutwilliger oder 

fahrlässiger Zerstörung fremder Rechtsgüter (Eigentum, Leib, Leben). 

 

       

     

     

                                                                                                                       

                                                                                                                       

 E. Die Denkwei-

se der Prüfsche-

mata 

 Aus den Prüfungsschemata geht zugleich hervor, daß jedem Rechtsgebiet eine 

jeweils eigene Denkweise (= je eigenes Prüfschema) zugrunde liegt. Diese Struk-

turen sollen nachfolgend erörtert werden. 

Hierbei wird auf die drei elementaren Rechtsgebiete (i.e. das Zivil, Straf- und Öf-

fentliche Recht) Bezug genommen. 

 

     

                                                                                                                       

                                                                                                                       

   Zivilrecht   Wie zuvor dargelegt, denkt der ĂZivilrechtlerñ nach den Katego-

rien ĂAnspruch entstandenñ, ĂAnspruch untergegangenñ, ĂAn-

spruch durchsetzbarñ. Dem Zivilrecht liegt das Denken auf der 

Gleichordnungsebene zugrunde (= regelt die Rechtsbeziehun-

gen der Bürger untereinander). Dies bedeutet, daß es bei der 
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Koordination der Interessen aller natürlichen und juristischen Per-

sonen (also alle Privatpersonen und Firmen) keine Hierarchie gibt. 

Klassisches Ausdrucksmittel dieser Interessenkoordination ist 

der Vertrag . Der Vertrag, der üblicherweise dem Austausch von 

Wirtschaftsgütern dient (ĂWare gegen Geldñ), verpflichtet und be-

rechtigt die an ihm beteiligten Parteien zu einem Tun oder Unter-

lassen (= je nachdem, was man von dem anderen haben möchte). 

Beim Vertrag unterwerfen sich die Parteien freiwillig der jeweili-

gen Verpflichtung. Diese wird wegen der aus der Privatautono-

mie (= jeder kann selbst eine Regelung seiner Lebensverhältnisse 

treffen) resultierenden Vertragsfreiheit  (= jeder ist frei in der 

Entscheidung, ob, mit wem und welchen Inhalts er Verträge 

schließen möchte) zuvor von ihnen frei ausgehandelt und rechts-

verbindlich vereinbart. Das Zivilrecht weist insoweit ein liberali s-

tische und individualistische Grundhaltung auf; es basiert auf 

dem wirtschaftlichen Liberalismus. 

 

Diese Grundhaltung findet sich im Bürgerlichen Gesetzbuch 

(BGB) wieder, mit dem das Privatrecht in die gesetzliche Guss-

form gebracht hat. Allerdings ist das BGB auf sozialen Ausgleich 

bedacht (Ă...mit einem Tropfen sozialen ¥ls gesalbt...ñ; [Brox, 

BGB AT, 26. Aufl. 2002, S. 19]) und mildert damit allzu wirt-

schaftsliberale Tendenzen ab. Der Grund hierfür liegt darin, die 

Vertragsfreiheit nur bei etwa gleichstarken Partnern zu gerechten 

Ergebnissen führt. Häufig stehen sich zwar formal gleichberech-

tigte, faktisch hingegen jedoch ungleiche Parteien gegenüber, bei 

denen einer unerfahren ist oder sich in einer Zwangslage befindet. 

Daher enthält das BGB in vielen seiner Normen gezielte Aus-

gleichsregelungen, wie etwa im Kauf-, Arbeits- oder Mietrecht 

(Stichwort: ĂVerbraucherschutzñ, ĂArbeitnehmerschutzñ, ĂMieter-

schutzñ). 

 

Die Prüfungsschemata zum Zivilrecht rekurrieren auf unzählige 

solcher Lebenssachverhalte (insbesondere das Prüfungsschema 

ĂArbeitsrecht in der Krankenpflegeñ), in denen es wegen fakti-

scher Ungleichgewichte zwischen den Parteien zu groben Interes-

senschieflagen und damit Rechtsverlusten für einen von beiden 

kommen kann. 

     

                                                                                                                       

                                                                                                                       

   Strafrecht  Beim Strafrecht hingegen fehlt die Gleichordnungsebene. Hier 

gibt es zunªchst einen starken ĂPartnerñ. Dies ist die Gesellschaft 

in Gestalt der staatlichen Strafverfolgungsbehörden (daher erge-

hen Urteile stets ĂIm Namen des Volkesñ). Auf der anderen Seite 

stehen die Straftäter. Sie werden, nachdem sie gegen rechtliche 

Normen, die strafbewehrt sind, verstoßen haben, entsprechend ver-

folgt und zur Verantwortung gezogen. 

Das Strafrecht, d.h. das Strafgesetzbuch enthält Normen, ohne de-

ren Einhaltung es zu Chaos und Anarchie in der Gesellschaft kä-

me. Mit Hilfe des Strafrechts wacht der Staat also über das 

friedvolle (oder auch nicht) Verhalten seiner Bürger. Dies ist 

ihm möglich, weil der Staat Inhaber des Gewaltmonopols1 ist. 

Daher kann er das von gesetzlichen Normen abweichende Verhal-

ten seiner Bürger zudem sanktionieren. Und zwar mit Gewalt- 

bzw. Zwangsmitteln. Für den Juristen bedeutet das: Wer von den 

Gesetzen abweicht, wird bestraft, weil er sich mit dieser Abwei-

chung Ăstrafbarñ gemacht hat. 

 

                                                           
1 Die Befugnis, Gewalt auszuüben, hat der Staat von seinen souveränen Bürgern übertragen bekommen. Er ist der einzi-

ge und hat damit das Monopol. Der Staat übt das Gewaltmonopol nur aus, um die Bürger zur Einhaltung der Gesetze zu 

bewegen. In diesem Sinne wachen die Bürger selbst über die Wahrung ihrer Regeln, weil das Staatsganze die Sache der 

B¿rger ist. Sie haben dies lediglich auf den Staat Ădelegiertñ. Zur Vertiefung: Siehe: ĂStaatsb¿rgerkundeñ. 
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Die Prüfungsschemata zum Strafrecht befassen sich demgemäß 

mit allen einschlägigen Lebenssachverhalten in der Krankenpfle-

ge, bei denen sich das Pflegepersonal strafbar machen kann. Hier 

wird insbesondere auf die Delikte zur Körperverletzung und zur 

Freiheitsentziehung hingewiesen. Eingegangen wird auch auf die 

Einwilligung des Patienten, Fragen der Transplantation und des 

Behandlungsabbruchs bei unheilbar Kranken. 

     

                                                                                                                       

                                                                                                                       

   Öffentl i-

ches Recht 

 Beim Öffentlichen Recht tritt uns der Staat nicht in seiner Funk-

tionen als strafrechtlicher ĂSanktioniererñ menschlichen Verhal-

tens gegenüber, sondern als Handelnder. Aber - von wenigen Aus-

nahmen abgesehen - er tritt nicht wie im BGB als gleichberechtig-

ter Partner der Bürger auf, sondern - wie im Strafrecht - im Über-

/Unterordnungsverhältnis. Auch im öffentlichen Recht kann der 

Staat Zwang ausüben. Im Unterschied zum Strafrecht macht er das 

aber nicht, um Menschen zu bestrafen. Sondern er möchte ihr 

Verhalten so zu lenken, daß es direkt dem Allgemeinwohl dient.  

 

Die Bürger haben ein Interesse daran, daß das allgemeine Wohl 

verwirklicht wird. Der Staat dient daher diesem öffentlichen Inte-

resse. Das im öffentlichen Interesse stehende Allgemeinwohl wird 

auf der kommunalen Ebene, also der untersten staatlichen Ebene 

durch die Daseinsvorsorge erreicht. Das öffentliche Recht bündelt 

also die Interessen der B¿rger, damit sie ihr Ăirdisches Daseinñ 

mºglichst geordnet leben und es sich quasi Ăschºn einrichtenñ. 

Das Gemeinwohl läßt sich allerdings nicht ohne gewissen äußeren 

Zwang erreichen. Aus diesem Gedanken folgt eine andere wichti-

ge Funktion des öffentlichen Rechts: Die Aufrechterhaltung der 

öffentlichen Sicherheit und Ordnung. 

 

Der Staat handelt durch seine Organe. Dazu zählen u.a. seine Be-

hörden. 

 

Die Prüfungsschemata zum Öffentlichen Recht befassen sich 

vorrangig mit den öffentlich-rechtlich strukturierten Fragen der 

Gesundheitsvorsorge, zu denen auch die Arzneimittelsicherheit 

und das Seuchenwesen gehören. Hier werden für das Pflegeperso-

nal typische Situationen aufgegriffen und einer juristischen Lö-

sung zugeführt. 

 

     

                                                                                                                       

                                                                                                                       

 F. Bedeutung 

der Unterschei-

dung von 

Rechtsgebieten 

 Die Unterscheidung in die verschiedenen Rechtsgebiete hat u.a. die Bedeutung:  

 

- Zum einen hilft sie zu entscheiden, welche Rechtsnormen im Einzelfall anzu-

wenden sind (zahlt der Hauseigentümer für die Reinigung der Straße eine [pri-

vatrechtliche] Vergütung an den von ihm beauftragten Unternehmer oder eine 

öffentlich-rechtliche Gebühr an die Stadt, wenn diese die Arbeiten ausführt ?) 

 

- Zum anderen gilt: Wer klagen will, muss das richtige Gericht anrufen. Die Zu-

lässigkeit des einzuschlagenden Rechtsweges richtet sich danach, welchem 

Rechtsgebiet eine Streitigkeit zuzuordnen ist (Arbeits-, Straf-, Zivilrecht, Öf-

fentliches Recht). 
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C. Zusammenhang: zivil -, arbeits- und strafrechtliche Haftung 
 

 

 A. Nebeneinan-

der von zivil- 

und strafrecht-

licher Haftung 

 In vielen Fällen zieht das Verhalten im Pflegebereich sowohl zivil-, arbeits- wie 

auch strafrechtliche Implikationen nach sich.  

 

Dies bedeutet, dass eine Krankenschwester etwa in dem Fall, wo Sie einem Patien-

ten zwar auf ärztliche Anweisung, jedoch gegen den erklärten Willen des Patienten 

eine Injektion gibt, von diesem wegen Körperverletzung nach § 223 I StGB einer-

seits strafrechtlich, wegen Schadensersatz und Schmerzensgeld zum anderen zivil-

rechtlich und arbeitsrechtlich wegen Verstoß gegen ihre arbeitsvertraglichen Sorg-

faltspflichten zur Verantwortung gezogen werden kann. 

 

Folgende Übersicht soll dies verdeutlichen: 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

    

Injektion gegen den Willen des Patienten (ärztl. Anordnung) 

 

 

 

 

Zivilrechtliche 

Haftung 

 

Falschbehand-

lung: 

 

 

 

 

Schadensersatz, 

Schmerzensgeld 

 Strafrechte 

Haftung 

 

Straftat: § 223 I 

StGB 

 

 

 

 

Freiheitsstrafe, 

Geldstrafe 

 Arbeitsrechtliche 

Haftung 

 

Verletzung ar-

beitsvertraglicher 

Pflichten (trotz 

[unwirksamer] 

Anordnung): 

 

Abmahnung, 

Kündigung 

 

 

. 
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I. Teil  
 

Lerneinheit I.17:  

Als Ersthelferin in Notfall - und Katastrophensituation handeln (Teilsequenz) 

 

- Zeitdauer: 4 Std. - 

 

Lernziele: 

Den Kursteilnehmern sollen vermittelt werden: 

 Rechtliche (und Ethische) Aspekte zur Ersten Hilfe: Verpflichtung zur Hilfeleistung, rechtliche Konsequenten bei un-

terlassener oder fehlerhafter Hilfeleistung 

  

 
 

                                                                                                                   A. Gemeinge-  Gemeingefährliche Straftaten  

                                                                                                                   fährliche    

                                                                                                                   Straftaten    

                                                                                                                       

    Im Pflegealltag stellt sich schnell die Frage, inwieweit das Pflegepersonal 

wegen unterlassenen Hilfeleistung gemäß § 323 c StGB strafrechtlich zur 

Verantwortung gezogen werden kann, etwa wenn einem auf der Station ver-

unglückten Patient aus diversen Gründen nicht (rechtzeitig) geholfen wird 

(z.B. wegen Bestehens persönlicher Animositäten). 
Die unterlassene Hilfeleistung gehört nach der Legaldefinition des Gesetzgebers übrigens zu den 

gemeingefährlichen Straftaten. 

 

                                                                                                                       

     

 I. Unterlassene   Prüfungskarte Unterlassene Hilfeleistung  

                                                                                                                   Hilfeleistung    

     

   1. Tatbestand  

      

    a. objektiver Tatbestand  

       

     Der objektive Tatbestand der unterlassenen Hilfeleistung setzt voraus, daß der Täter bei 

Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not nicht Hilfe leistet, obwohl dies erforder-
lich und ihm den Umständen nach auch zumutbar war. 

 

      

     aa. Unglücksfall  

       

      Def.: Unglücksfall ist jedes plötzlich eintretende Ereignis, das erhebliche Personen- 
oder Sachschäden anrichtet oder anzurichten droht.  

(Dazu zählt ein vom Gefährdeten selbst verursachter Unglücksfall, wenn die-

ser nicht absichtlich herbeigeführt wurde [= Patient stürzt aus Unachtsamkeit]). 

 

      

     bb. Unterlassen der möglichen Hilfeleistung  

      

     cc. Erforderlichkeit und Zumutbarkeit der möglichen hilfe   

       

      Die vom Täter unterlaß. Hilfe muß erforderlich und diesem zumutbar gewesen sein. 

Def.: Die Hilfe ist erforderlich , wenn der Betroffene sich nicht selbst helfen kann 
und anderweitig ist keine ausreichende Hilfe verfügbar. 

Def.: Die Hilfe ist zumutbar, wenn sie nach allgemeinen sittlichen Maßstäben auf-

gebürdet werden kann, ohne daß sich der Täter dabei einer erheblichen Ei-

gengefahr aussetzt. 

 

      

    a. subjektiver Tatbestand  
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   2. Rechtswidrigkeit  

                                                                                                                       

     

   3. Schuld  

     

                                                                                                                     

 

 

 II. Einzelfragen    

 zur unterlasse-   Ausgewählte Einzelfragen zur unterlassenen Hilfeleistung  

                                                                                                                   nen Hilfelei-    

 stung    

   1. objektiver Tatbestand  

      

    a. Unglücksfall  

       

     Á Eine schwere Krankheit ist kein Unglücksfall. Der Nichtbesuch ei-

nes Schwerkranken ist für den Arzt und das Krankenpflegepersonal 

jedenfalls dann keine unterlassene Hilfeleistung, wenn nicht gerade 

ein akuter Notfall vorliegt (Bsp.: Schwerkranker Patient stirbt ohne 

Vorwarnung nach Visite. -> Kein § 323 c StGB für den Arzt). 

Á Aber: die plötzliche Wendung einer Krankheit  sehr wohl einen 

Unglücksfall darstellt, der die Pflicht zur sofortigen Operation be-

gründet. Als plötzliche Wendung gilt: 

 schwere, andauernde Atemnot (OLG D'dorf, NJW 1995, 799), 

 sich steigernde und nahezu unerträglich gewordene Schmerzen 

in der Bauchhöhle (OLG Hamm, NJW 1975, 605), 

 schlimme Atembeschwerden und Schmerzen in der Brust, 

 Eileiterschwangerschaft mit der Gefahr der Ruptur des Eileiters 

und der Folge des alsbaldigen Verblutens (BGH, NJW 1983, 350), 

 

      

    b. Abgrenzung Tun / Unterlassen  

       

     Á Zur Abgrenzung fragt man immer, wo der Schwerpunkt des strafrecht-

lich relevanten Verhaltens liegt: auf dem Tun oder der Nichtvornahme. 
Á Bsp.: Abschalten Herz-Lungen-Maschine ist Unterlassen der Weiterbehandlung. 

 

      

    c. Zumutbarkeit und Erforderlichkeit der Hilfe   

       

     Bei der Ermittlung der Erforderlichkeit  kommt es darauf an, ob die 

Krankenschwester nach dem vorausschauenden Urteil eines objektiven 

Beobachters eine Chance zur Abwehr der Gefahr vertan hat.  

Á Voraussetzung für jede Hilfspflicht ist, daß die Möglichkeit zur Hi l-

fe besteht und auch eine gewisse räumliche Nähe zum Unglücksfall 

gegeben ist. 

Á Beachte: § 323 c StGB schafft keine absolute Sonderpflicht für das 

Pflegepersonal zur Hilfeleistung. Jedoch sind sie am ehesten zur 

Hilfeleistung geeignet und verpflichtet. 

Á In besonderen Einzelfällen kann die Hilfeleistung dann unzumutbar 

sein, wenn es sich bei dem Betroffenen um einen Aids-Infizierten 

handelt und ein akutes Infektionsrisiko mit direkter Lebensgefahr 

für den Hilfeleistenden bestünde. 

 

                                                                                                                       

     

   2. Rechtswidrigkeit  

      

     Entfallen der Rechtswidrigkeit  

       

     Á Der durch den Unglücksfall Betroffene verzichtet auf Hilfe  und er 

befindet sich nicht in einer psychischen Ausnahmeverfassung von 

Krankheitswert. 
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Á Hier spielt das Selbstbestimmungsrecht des Patienten eine maßgebli-

che Rolle. Es ist - anders als der Wille zur Selbsttötung - stets zu achten. 

Á Bleibt der Arzt oder eine Krankenschwester gegenüber einem Behandlungs-

unwilligen untätig, dann liegt keine rechtswidrige Tat i.S.d. § 323 c StGB vor. 

      

 

 

 
 

                                                                                                                     Gemeingefährliche Straftaten (Fortsetzung)  

     

   Das Verlassen in hilfsloser Lage  

                                                                                                                       

 III. Das Verla s-

sen in hilfloser 

Lage 

 1. Schutz-

richtung  

 Á Die Vorschrift des § 221 StGB schützt vor der Gefährdung 

hilfloser Personen an Leib und Leben.  

Á Hilflos  ist jeder, der zur Tatzeit verschuldet oder unverschuldet 

außerstande ist, sich ohne Hilfe anderer gegen eine sein Le-

ben oder seine Gesundheit bedrohende Gefahr zu wehren.  

Á Die Hilflosigkeit  bezieht sich daher auf unterschiedliche Ur-

sachen wie Jugendlichkeit (Neugeborene oder Kleinkinder), 

Gebrechlichkeit (alte Menschen) oder auch Krankheit . Vor 

allem aus letztem Grund ist die Aussetzung, genauer gesagt die 

2. Alternative des Abs. 1 der Vorschrift, also das "Verlassen in 

hilfloser Lage" für die Krankenpflege von Bedeutung. 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                       

   2. Krank-

heitsbegriff 

des § 221 

StGB 

 Á Krankheit  wird nicht im engen medizinischen Sinne als patho-

logischer Zustand verstanden. Auch die schwere Angetrun-

kenheit oder der Zustand während der Geburt fallen darunter. 

Á Die bloße Schwangerschaft an sich kann nicht als hilflose Lage 

verstanden werden, weil die Schwangere durchaus in der Lage 

ist, sich gegen Angriffe auf ihr Leben oder ihre Gesundheit zu 

wehren. Das ändert sich erst mit  dem Geburtsvorgang selbst. 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                       

   3. Bege-

hungswei-

sen des § 

221 StGB 

 Die Vorschrift kennt zwei Arten der Tatbegehung: 

 

Á das Versetzen in eine hilflose Lage 

Á das Verlassen in einer hilflosen Lage trotz bestehender Obhuts- 

bzw. Beistandspflicht. 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                       

   4. Obhuts-

pflicht 

i.s.d. § 221 

StGB 

 Ein Verlassen in hilfloser Lage wird erst dann strafbar, wenn eine 

Obhutspflicht  vorliegt, die verletzt wurde. Eine Obhutspflicht 

kann sich ergeben aus: 

 

Á berufsständischen Regeln (z.B. Arzt), 

Á aus Arbeitsvertrag  (Arzt, Krankenschwester), 

Á aus tatsächlicher Übernahme (Nachbarin verspricht, auf den 

Säugling aufzupassen). 
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    Prüfungskarte Verlassen in hilfloser Lage  

                                                                                                                       

     

   1. Tatbestand  

      

    a. objektiver Tatbestand  

       

     Täter des § 221 StGB kann nur sein, wer obhutspflichtig ist oder sonstwie für die Unter-
bringung oder Aufnahme des Hilfsbedürftigen (= Patienten) zu sorgen hat. Entscheidend 

ist, daß der Täter eine Garantenstellung inne hat. Damit kann auch die Krankenschwester 

mögliche Täterin des § 221 I 1.Alt. StGB sein.  
 

Tathandlung ist das Verlassen in hilfloser Lage. Charakteristisch ist, daß der Aufenthalt 

des Patienten unverändert bleibt, statt dessen sich jedoch der Täter entfernt ! Nach Auffas-
sung des BGH ist dazu unbedingt eine örtliche Änderung der Beziehung zwischen Obhut-

spflichtigem und der hilflosen Person erforderlich. Teile der Rechtsliteratur hingegen las-

sen ausreichen, wenn der Täter den Schutzbefohlenen schon "im Stich" läßt. 
 

Bsp.: Die Krankenschwester, die am Bett des Patienten verbleibt und 

nichts unternimmt, obwohl dieser einen Kollaps erleidet. Der BGH be-

straft hier ggf. nach § 323 c StGB, die Literatur bereits nach § 221 I 2. 

Alt. StGB. Sie folgen jedoch der Meinung des BGH. 
 

Taterfolg ist, daß der Patient infolge des Verlassens in eine vorher nicht vorhandene kon-

krete Gefahr gebracht worden ist. Das ist eine Gefahr, in der ihn nur ein rettender Zufall 
vor Tod oder schwerem Gesundheitsschaden bewahren kann. 

 

      

    b. subjektiver Tatbestand  

                                                                                                                       

     

   2. Rechtswidrigkeit und Schuld  

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

   Abgrenzung 

zwischen § 

221 und § 

323c StGB 

 Das Verlassen Hilfloser liegt tatbestandlich nicht schon vor, wenn 

die Krankenschwester den Patienten, der sich in ihrer Obhut be-

findet, vernachlässigt. Dann greift § 323 c StGB. Erst wenn die Ver-

nachlässigung ein Verlassen ist, ist § 221 I 2. Alt. StGB erfüllt. 
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Aktuelle Fälle zur Unterlassenen Hilfeleistung und zum Verlassen in hilfloser Lage 

 

 

Fall 1: Verlassen in hilfloser Lage 

 

 

Altenpfleger Gerd hat die Betreuung der 95-jährigen, linksseitig gelähmten, bettlägerigen Margret 

übernommen. Wegen deren kritischen Gesundheitszustandes war jederzeit mit einem plötzlichen 

Herzversagen zu rechnen. Ohne sofortige Hilfe würde Margret sterben. Dennoch verließ er am 

07.04.2006 gegen 20.30 Uhr die Station und kehrte erst nach 14 Stunden wieder zurück. Zwi-

schenzeitlich hatte die Enkelin von Margret die Pflege übernommen, nachdem sie die Abwesenheit 

von Gerd bemerkt hatte. 

 
Fall nach: OLG Zweibrücken, Beschluß vom 18.08.1997 - 1 Ss 159/97  

 

 

 

 

Fall 2: Verlassen in hilfloser Lage 

 

 

Variante: Wie wäre der Fall 1 zu beurteilen, wenn es sich bei Margret um eine 30-jährige Patientin 

auf der Intensivstation gehandelt hätte ? 

 

 

 

 

Fall 3: Unterlassene Hilfeleistung 

 

 

Der 1942 geborene Angekl. war vom 1. 10. 1973 bis zum 31. 1. 1980 als planmäßiger Assistenz-

arzt auf der chirurgischen Abteilung des Kreiskrankenhauses G beschäftigt. 1979 wurde er als 

Funktions-Oberarzt im Bereitschaftsdienst eingesetzt. Am frühen Nachmittag des 12. 12. 1979 

wurde die Patientin W im Kreiskrankenhaus G operiert. Ihr wurde die Milz entfernt, die krankhaft 

vergrößert ein Gewicht von ca. 2 kg aufwies. Die Patientin litt weiter an einer Leberzirrhose. Das 

Blut der Patientin hatte nur eine geringe Gerinnungsfähigkeit, weshalb der Patientin Blutfarbstoff 

zugeführt wurde. Aufgrund des Krankheitsbildes war mit Sickerungsblutungen zu rechnen. Des-

wegen wurden Drainagen gelegt, die in einen Sickerungsbeutel einmündeten. Nach der Operation 

wurde die Patientin W in ein Krankenzimmer der chirurgischen Abteilung verlegt, deren zuständi-

ger Arzt nach Dienstende um 16.30 Uhr der Angekl. infolge Bereitschaftsdienstes war. Bevor der 

Angekl. zwischen 19.00 und 19.30 Uhr das Krankenhaus verließ und sich in seine damals nahe 

dem Krankenhaus gelegene Wohnung begab, informierte sich der Angekl. über den Krankheitszu-

stand der Patientin W. Er überzeugte sich davon, daß die Infusionen liefen und die Kreislaufver-

hältnisse intakt waren. In dem Auffangbeutel der Blutungsdrainage befanden sich zu diesem Zeit-

punkt ca. 600 Milliliter. Die Infusionen hatte der zuständige Anaesthesiearzt angeordnet. Um 20.00 

Uhr übernahm die Nachtschwester, die Zeugin A, den Dienst auf der chirurgischen Station. Die 

Zeugin informierte sich anhand der Krankenunterlagen über den Gesundheitszustand der Patientin 

W. Ebenfalls um 20.00 Uhr begann der Zeuge B seinenDienst als Sitzwache am Krankenbett der 

Patientin W. Der Zeuge B, der ausgebildeter Rettungssanitäter ist, wurde je nach Bedarf seit ca. 2 

Jahren im Durchschnitt drei- bis viermal im Monat zu Sitzwachen im Kreiskrankenhaus G einge-

teilt. Er hatte die Aufgabe, Blutdruck und Puls der Patientin W jede halbe Stunde zu messen und 
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darüber hinaus allgemein ihr Befinden zu beobachten. Der Zeuge B teilte gegen 2.30 Uhr der Zeu-

gin A mit, daß der Blutdruck der Patientin W unter 100 mm Hg gesunken sei. Die Zeugin A rief 

den Angekl. zu Hause an und teilte ihm das Absinken des Blutdrucks mit. Der Angekl. ordnete 

dann telefonisch an, die Lage der Patientin zu verändern, so daß Oberkörper und Kopf tiefer liegen 

und einen schnelleren Einlauf der Infusion gewährleisten. Gegen 3.20 Uhr klagte die Patientin W 

über Schmerzen, worauf die Zeugin A den Angekl. wieder zu Hause anrief. Der Angekl. reagierte 

auf diesen Anruf wegen der Schmerzen etwas ungehalten, da postoperative Schmerzen eine Routi-

neangelegenheit darstellten und jede Krankenschwester gerade dafür ausgebildet sei, eine solche 

Situation zu bewältigen. Der Angekl. ordnete an, daß der Patientin W das Schmerzmittel Fortral 

gespritzt werden soll. Gegen 3.45 Uhr sank der Blutdruck bei der Patientin W auf 50 mm Hg ab. 

Die Nachtschwester K rief den Angekl. dann zu Hause an. Der Angekl. ordnete an, die noch lau-

fenden, von dem zuständigen Anaesthesiearzt angeordneten Infusionen schneller einfließen zu las-

sen, bis der Blutdruck wieder konstant auf 100 angehoben sei. Kurz vor 5.00 Uhr verschlechterte 

sich der Zustand der Patientin W erneut. Die Patientin hatte blaue Lippen, der Blutdruck war nach 

den Messungen des Zeugen B bis auf 40 mm Hg abgesunken. Die blutige Wundflüssigkeit im Auf-

fangbeutel hatte zugenommen. Die Zeugin A rief den Angekl. erneut zu Hause an. Nach we-

nigenMinuten kam der Angekl. ans Krankenbett der Patientin und untersuchte sie. Er ordnete eine 

sofortige Infusion einer Blutersatzflüssigkeit an, bis zwei Blutkonserven so angewärmt waren, daß 

diese eingeführt werden konnten. Der Angekl. verabreichte der Patientin erneut Fortral und ließ die 

Dopamininfusion vollständig einlaufen. Um 6.00 Uhr übernahm die Zeugin R als zuständige Kran-

kenschwester die Patientin W. Die Zeugin R sah nach der Patientin und stellte fest, daß der Bauch 

prall und schmerzempfindlich war. Die Patientin war nicht voll ansprechbar. Die Zeugin R rief 

dann einen Arzt in der Intensivstation an, der sagte, daß er kommen werde, sobald die Dienstbe-

sprechung zu Ende sei. Als nach 10 Minuten aber kein Arzt erschien, ging die Zeugin R zum Ope-

rationssaal, da dort fast immer ein Arzt zu dieser Zeit anzutreffen ist. Aus dem OP-Trakt kam zu-

nächst Dr. A, der sich die Patientin ansah. Kurz danach erschienen Dr. H und der Angekl., der 

wieder von zu Hause in den Normaldienst zurückkehrte. Kurz danach erschien auch der Chefarzt 

der Anaesthesie Dr. S, der die Patientin in einem Kollapszustand antraf und die sofortige Verle-

gung in die Intensivstation anordnete. Dort wurde der Kreislauf der Patientin mittels Blutkonserven 

aufgefüllt und die Patientin für eine Nachoperation vorbereitet. Diese Operation wurde vom Chef-

arzt des Krankenhauses, dem Zugen Dr. G, gegen 11.00 Uhr selbst vorgenommen. Bei der Patien-

tin W war es zu erheblichen inneren Blutungen gekommen. 4 Liter Blut wurden abgesaugt. Zwi-

schen 7.00 und 7.30 Uhr waren die erheblichen inneren Blutungen für die behandelnden Ärzte er-

kennbar und die schnellstmögliche Nachoperation zur Stillung der Blutungen zwingend erforder-

lich geworden. Die Patientin W verstarb am 18. 12. 1979 im Kreiskrankenhaus G. 

 
Fall nach: AG Groß-Gerau, Urteil vom 30.07.1981 - 14 Js 37.888/79 - 3 Ls  

 

 

 

Fall 4: Unterlassene Hilfeleistung 

 

 

Frau B war seit Jahren auf Grund einer Blutgefäßsklerose schwer herzkrank. Im Jahr 1979 erlitt sie 

einen Herzinfarkt. Seitdem bestand eine Herzinsuffizienz mit Herzrhythmusstörungen. Im Oktober 

1980 verstärkten sich die Beschwerden. Am Abend des 8. November 1980 (Samstag) verschlech-

terte sich ihr Befinden. Sie klagte über Herzschmerzen, Schmerzen im linken Arm sowie allgemei-

nes Unwohlsein. Ihre Tochter, die Zeugin 0, rief gegen 0.30 Uhr den Angeklagten an, der während 

jenes Wochenendes Bereitschaftsdienst hatte. Sie unterrichtete ihn über den Zustand ihrer Mutter 

und bat um seinen sofortigen Hausbesuch. Nachdem er von ihr erfahren hatte, daß die Patientin seit 

längerem herzkrank war und aus diesem Grund Medikamente nahm, erklärte er ihr, es sei besser, 

wenn sie keine neuen Arzneimittel nehme. Als die Zeugin 0 ihre Bitte um einen Hausbesuch wie-
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derholte, erwiderte der Angeklagte, sie solle ihre Mutter in seine Praxis fahren. Auf die Äußerung 

der Zeugin, daß dies nicht möglich sei, entgegnete er, dann solle sie die Patientin - nötigenfalls mit 

einem Taxi - ins Krankenhaus bringen. Das Landgericht hat nicht klären können, ob er die Zeugin 

auf die Möglichkeit hinwies, den Notarzt zu verständigen. Weitere Anweisungen, insbesondere 

über die dringende Notwendigkeit einer sofortigen Überführung ihrer Mutter in ein Krankenhaus, 

erteilte er nicht. Nach diesem Telefongespräch war die Zeugin ratlos. Die sich im Wohnzimmer 

aufhaltende Patientin geriet wegen der Ablehnung des Hausbesuchs in große Unruhe. Sie wurde 

ins Schlafzimmer gebracht. Dabei erlitt sie einen Schwächeanfall. Als sie schließlich im Bett lag, 

kam es zu einem weiteren Herzinfarkt. Der Schwiegersohn verständigte den Malteser-Hilfsdienst. 

Kurz darauf traf der Notarzt ein und veranlaßte die sofortige Überführung von Frau B ins Kran-

kenhaus. Dort verbesserte sich zwar anfangs ihr Befinden. Am Nachmittag des Sonntag kam es je-

doch zu einem Bewußtlosigkeitsanfall mit Atemstillstand. Die Patientin verstarb dann. Ihr Tod wä-

re zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich auch eingetreten, wenn die Zeugin 0 unmittelbar nach dem 

Telefongespräch mit dem Angeklagten den Notarzt verständigt hätte. Bei einem Hausbesuch hätte 

der Angeklagte weder sinnvolle therapeutische Maßnahmen ergreifen, noch die Schmerzen der Pa-

tientin lindern können; in Betracht kam allenfalls die Verabreichung eines Beruhigungsmittels. Da 

es sich bei Frau B um eine Risikopatientin handelte und sich bei ihr die Symptome eines Reinfarkts 

zeigten, war es geboten, sie auf schnellstem Wege mit einem für solche Fälle besonders ausgerüs-

teten Rettungstransportwagen, der von einem Notarzt begleitet wird, in ein Krankenhaus einzulie-

fern. Die Gefahr, einem Herzinfarkt zu erliegen, ist am größten innerhalb der ersten Stunde nach 

dem Infarkt. Sie kann nur durch ärztliche Sofortmaßnahmen in einem Krankenhaus wesentlich ver-

ringert werden. Dieser Zusammenhänge war sich der Angeklagte beim Telefongespräch mit der 

Zeugin 0 bewußt.   

 
Fall nach BGH 2. Strafsenat, Urteil vom 3. April 1985, Az: 2 StR 63/85  

 

 

 

 

Fall 5: Unterlassene Hilfeleistung 

 

 

Die Ehefrau E. hat am 21. August 1992 im M in Düsseldorf ein Kind tot zur Welt gebracht. Sie 

und ihr Ehemann bezichtigen die verantwortlichen Ärzte und Pflegekräfte der Geburts-

Gynäkologischen Abteilung dieses Krankenhauses, durch unzureichende medizinische Betreuung 

den intrauterin Tod ihres voll entwickelten Kindes verursacht und verschuldet zu haben. Gegen die 

verantwortlichen Personen haben sie aus allen in Betracht kommenden rechtlichen Gesichtspunk-

ten Strafanzeige erstattet. 

 
Fall nach OLG Düsseldorf 1. Strafsenat, Beschluß vom 13. Januar 1995, Az: 1 Ws 1041/94 

 

 

 

Fall 6: Unterlassene Hilfeleistung 

 

 

Auf der Heinfahrt von seinem Schichtdienst kommt der Krankenpfleger Kurt an einem frischen 

Verkehrsunfall vorbei, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Er gibt sich als Krankenpfleger 

zu erkennen und bittet einen nicht am Unfall beteiligten Autofahrer, ärztliche Hilfe über dessen 

Handy zu holen. Der Gebetene weist dies zurück, indem er meint, Kurt solle sich nicht so aufspie-

len. 
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Fall 7: 

 

 

Krankenpfleger Rudi hat seinen verdienten Feierabend erreicht. Gerade als er nach Hause gehen 

will, kommt der Rettungswagen vorbei und liefert einen Notfallpatienten ein. Dieser blutet stark, es 

muß etwas geschehen. Der Dienst habende Arzt bittet Rudi, länger zu bleiben, da starker Perso-

nalmangel herrscht und kein anderer Pfleger zur Verfügung steht. Rudi meint jedoch, ein Recht auf 

Feierabend zu haben. Weiterer Dienst sei ihm nicht zumutbar, weil er bereits neun Stunden 

Schichtdienst hinter sich habe. Ale er zudem erfährt, dass der Patient an AIDS erkrankt ist, hält er 

jede Hilfe - auch wegen der Ansteckungsgefahr - für unzumutbar. 
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I. Teil  
 

Lerneinheit I.29:  

Die Pflegebedürftigen aufnehmen, verlegen und entlassen 

- Vertragsrecht - 

 

- Zeitdauer: 3 Std. - 
 

 

 

 

Lernziele: 

Den Kursteilnehmern sollen vermittelt werden: 

 Grundlagen des Vertragsrechts, 

 Abschluss des Krankenhausaufnahmevertrages, des ärztlichen und pflegerischen Vertrages, 

 Beendigung der Verträge 

 

 

 

A. Grundlagen des Vertragsschlusses: Rechts- und Parteifähigkeit 
 

 

 A. Rechts- und 

Parteifähigkeit 

 Bereits im Kreissaal verändert sich der rechtliche Status des Neugeborenen. Denn 

es wird unmittelbar nach der Geburt zu einer eigenen Rechtspersönlichkeit. 

 

Eine von mehreren Rechtsfolgen der Geburt ist die Fähigkeit des Neugeborenen, 

am Rechtsverkehr teilnehmen zu können. 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

 I. Beginn, Inhalt 

und Ende der 

Rechtsfähigkeit 

 Definition:   Unter der Rechtsfähigkeit wird die Fähigkeit verstanden, Träger 

von Rechten und Pflichten sein zu können. Träger von Rechten 

können natürliche Personen und juristische Personen sein. 

Natürliche Personen sind alle Menschen; zu juristischen Personen 

zählen Firmen und Vereine. 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

   Beginn:  Nach § 1 BGB beginnt die Rechtsfähigkeit mit der Vollendung 

der Geburt. Dies ist der Fall, wenn das lebende Kind (Nachweis 

der sicheren Lebensfunktion) den Mutterleib vollständig verlassen 

hat. Die Nabelschnur muß aber noch nicht durchtrennt sein. 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

   Inhalt:   Das Neugeboren ist somit rechtsfähig, wenn es sich entweder um 

eine Lebendgeburt oder um eine (lebende) Frühgeburt handelt. 

 

Lebendgeburt: Sie liegt vor, wenn bei dem Neugeborenen nach 

der Scheidung der Nabelschnur vom Mutterleib 

entweder das Herz geschlagen oder die Nabel-

schnur pulsiert oder die natürliche Lungenatmung 

eingesetzt hat. Die Lebensfähigkeit ist dabei nicht 

entscheidend. 
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Frühgeburt:     Sie liegt vor, wenn das Kind vor dem Ende der 37. 

bzw. 38 Schwangerschaftswoche mit einem Le-

bendgewicht von 2500 g und weniger geboren 

wird. (Nach der Rspr. des BAG: Auch die Frühge-

burt ist eine Entbindung i.S.d. MuSchG). 

                                                                                                                       

                                                                                                                       

   Beachte:  Á Auch wenn das Kind nach der Geburt wieder gestorben ist, hat 

es die Rechtsfähigkeit erworben und war sogar erbberechtigt. 

Á Auch Mißgeburten sind voll rechtsfähig. 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

   Sonderfäl-

le: Rechts-

schutz bereits 

im Mutte r-

leib: 

 Von dem Grundsatz, daß das Kind nach vor der vollendeten Ge-

burt rechtsfähig ist, gibt es zwei Abweichungen: 

Á Nach § 1923 II BGB kann auch ein Fötus schon Erbe seines Va-

ters sein, wenn er im Zeitpunkt des Todes des Elternteils schon 

gezeugt, aber noch nicht geboren war und lebend zur Welt 

kommt. Dann wird die Rechtsfähigkeit vorverlegt. 

Á Wird ein Fötus im Mutterleib durch die unerlaubte Handlung ei-

nes anderen geschädigt (z.B. Verkehrsunfall), so steht ihm ge-

gen den Verursacher ein Schadensersatzanspruch wegen vor-

geburtlicher Schädigung zu, wenn er lebend zur Welt kommt. 

Daß die schädigende Handlung vor der Geburt liegt, ist insoweit 

unbeachtlich. 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

   Ende:  Die Rechtsfähigkeit endet mit dem Tod. Damit enden auch die 

rechtlichen Beziehungen eines Patienten aus dem Behandlungsver-

trag. 

 

Aber:  Die Beendigung der Rechtsfähigkeit ist Voraussetzung für 

die Organentnahme zu Transplantationszwecken. 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

 II. Parteifähi g-

keit 

 Die Parteifähigkeit ist die Fähigkeit, in einem Rechtsstreit vor Gericht Partei zu 

sein, also Kläger oder Beklagter. 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

 III . Meldepflich-

ten 

 Nachdem Sie als Hebamme oder an der Geburt (passiv) teilnehmendes Pflegeper-

sonal die grundsätzliche Rechtsfähigkeit des Neugeborenen ermittelt haben, leiten 

sich hieraus für Sie weitere Rechte und Pflichten ab. 

 

In erster Linie sind die Meldepflichten zu nennen. Der staatlichen Rechtsgemein-

schaft ist Kenntnis zu geben, daß ein neuer Teilnehmer da ist, der nunmehr auch 

formell als voll rechtsfähiger Bürger in die Rechtsgemeinschaft aufzunehmen ist. 

 

Dies geschieht durch die Anmeldung der Geburt bei dem Standesamt, in dessen 

Bezirk das Kind geboren wurde. 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

   Lebendge-

burt:  

 Eine - anmeldepflichtige - Lebendgeburt liegt vor, wenn 

 

Á bei dem Kind nach Scheidung vom Mutterleib mindestens für 

wenige Sekunden, 

Á entweder das Herz geschlagen hat und, 

Á die Nabelschnur pulsiert hat oder, 

Á die natürliche Lungenatmung eingesetzt hat. 
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 1. Die Anmel-

dung eines neu-

en Bürgers 

 Wer mel-

det wann? 

 Á der eheliche Vater, 

Á die Hebamme, die bei der Geburt zugegen war, 

Á der Arzt, der bei der Geburt zugegen war, 

Á andere Personen, die zugegen waren (z.B.: Pflegepersonal), 

Á die Mutter. 

 

Innerhalb einer Woche nach der Geburt ! 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

   Was wird 

gemeldet  ? 

 Á Vor- und Familiennamen der Eltern. 

Á Beruf und Wohnort. 

Á Religionszugehörigkeit. 

Á Ort, Tag und Stunde der Geburt. 

Á Geschlecht des Kindes u. Vornamen. 

Á Name, Wohnort, Beruf des die Geburt Anmeldenden. 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

   Sonderfäl-

le: 

 Á Weder die Totgeburt, noch die Fehlgeburt sind meldepflichtig.  

Á Def. Totgeburt: Nach der Trennung vom Mutterleib schlägt 

weder das Herz noch setzt die Lungenatmung ein und das Ge-

wicht der Leibesfrucht beträgt mindestens 500 g. 

Á Def. Fehlgeburt: Die Totgeburt wiegt weniger als 500 g. Sie 

braucht nicht beim Standesamt gemeldet zu werden. 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

 2. Die Abmel-

dung eines alten 

Bürgers 

 Nach dem Eintritt des Todesfalles erfolgt die formelle Abmeldung des nicht mehr 

rechtsfähigen Menschen aus der Rechtsgütergemeinschaft. Dies geschieht: 

 

Á Am nächsten (Werk-)tag nach Eintritt des Todesfalls beim Standesamt. 

Á durch das Familienoberhaupt od. jede Person, die beim Tod zugegen war (also 

auch durch das Pflegepersonal, wenn der Patient im Krankenhaus gestorben ist). 

 

 

 

 

 

 

B. Grundlagen des Vertragsschlusses: Geschäftsfähigkeit 
 

 

 

 I . Geschäftsfä-

higkeit 

 Neben der Rechts- und Parteifähigkeit ist für den Vertragsschluss entscheidend, ob 

der Patient überhaupt eine rechtswirksame Willenserklärung abgeben kann, die ihn 

und seinen Vertragspartner rechtlich bindet. 

Die Frage, ob jemand eine Willenserklärung abgeben und damit einen Arztvertrag 

oder Krankenhausaufnahmevertrag abschließen kann, bemisst sich nach der Ge-

schäftsfähigkeit. Die Geschäftsfähigkeit hängt von der Einsichts- und Willensfä-

higkeit des Patienten ab. 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

   Definition:   Unter Geschäftsfähigkeit versteht man die Fähigkeit, durch eige-

ne Willenserklärungen Rechte und Pflichten eingehen zu können. 
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   Arten:   Geschäftsunfähigkeit: Sie besteht vom 1.-7. Lebensjahr. Wil-

lenserklärungen sind immer unwirksam (§ 104 BGB). Folge: Ein 

Kleinkind kann keinen Krankenhausaufnahmevertrag schließen. 

 

Beschränkte Geschäftsfähigkeit: Sie besteht vom 7.-18. Lebens-

jahr (§ 106 BGB). Nicht jede Willenserklärung ist wirksam. Fol-

ge: Nur rechtlich vorteilhafte Willenserklärungen oder solche gem. 

Taschengeldparagrafen sind wirksam (§§ 107-113 BGB). Ansonsten 

sind sie schwebend unwirksam und bedürfen der (nachträgl.) Ge-

nehmigung durch den gesetzl. Vertreter (z.B.: Eltern). 

 

Volle Geschäftsfähigkeit: Sie besteht ab dem 18. Lebensjahr. 

Folge: Jede Willenserklärung ist wirksam. 

 

Sog. geschäftsunfähige Erwachsene: Wer dement ist und unter Be-

treuung steht, kann unter den Voraussetzungen des § 105a BGB 

Rechtsgeschäfte des täglichen Lebens im Bagatellbereich schließen. 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                       

 I . Einschrän-

kungen 

 Einschrän-

kung: 

 Die Geschäftsfähigkeit kann auch vorübergehend eingeschränkt 

sein. Dann kann man entweder keine oder nur bedingt Verträge (= 

vorläufig) schließen. Wichtige Einschränkungsgründe sind: 

 

Á Trunkenheit (dann: bis zur Ausnüchterung warten). 

Á Bewußtlosigkeit (Unfallpatient: ist vorübergehend aufzunehmen). 

Bei bewußtlosen Unfallpatienten besteht eine vorübergehende Ge-

schäftsunfähigkeit. Der Vertrag kommt über die GoA zustande. 

 

 

 

 

 

 

C. Annex: Die zivil- und strafrechtliche Verantwortlichkeit für rech t-

liches Fehlverhalten - Deliktfähigkeit / Strafmündig keit 
 

 

 

 Deliktfähigkeit, 

Strafmündigkeit  

 Die Frage, ob man Patienten, die vorsätzlich Eigentum des Krankenhauses be-

schädigen oder das Personal tätlich angreifen, stellt sich in der Praxis häufiger. 

Dabei ist schon im Vorfeld juristischer Schritte  zu klären, ob sich eine zivil-

rechtliche Schadensersatzklage lohnt bzw. wann eine Strafanzeige bei der Polizei 

wegen Körperverletzung möglicherweise ins Leere läuft. Hier stellt sich für Sie die 

Frage, ob die Patienten deliktfähig , bzw. strafmündig sind. 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                       

 I . Deliktfähig-

keit 

 Definition:   Unter der Deliktfähigkeit wird die Fähigkeit verstanden, wegen 

unerlaubter Handlungen zivilrechtlich  verpflichtet (= zur Verant-

wortung gezogen) zu werden. 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

   Abstufun-

gen: 

 Deliktunfähigkeit:  Vom 1.-7. Lebensjahr ist der Mensch delikt-

unfähig. Folge: Er kann nicht zur Verantwortung gezogen werden. 

 

Beschränkte Deliktfähigkeit: Vom 7.-18. Lebensjahr ist der 

Mensch beschränkt deliktfähig. Folge: Er kann nur dann zur Ver-

antwortung gezogen werden, wenn er bei Begehung der Tat in der 

Lage war, das Unrecht seiner Handlung einzusehen (§ 828 BGB). 

U.U. können die Eltern belangt werden (Aufsichtspflichtverletzung). 

 

Volle Deliktfähigkeit:  Sie tritt ab dem 18. Lebensjahr ein.  
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 II . Strafmün-

digkeit 

 Definition:   Strafmündigkeit bedeutet die Fähigkeit, wegen der Verletzung von 

Strafgesetzen zur Verantwortung gezogen zu werden. 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                       

   Abstufun-

gen: 

 Strafunmündigkeit:  Bis zum 14. Lebensjahr ist der Mensch straf-

unmündig. Folge: Er kann strafrechtlich nicht zur Verantwortung 

gezogen werden (ĂZigeunerkinder von Kºlnñ). 

 

Bedingte Strafmündigkeit: Vom 7.-18. Lebensjahr ist der 

Mensch beschränkt deliktfähig. Folge: Er kann nur zur Verant-

wortung gezogen werden, wenn er bei Tatbegehung in der Lage 

war, das Unrecht der Handlung einzusehen (§ 828 Abs. 2 BGB). 

U.U. können die Eltern belangt werden (Aufsichtspflichtverletzung). 

 

Volle Strafmündigkeit:  Ab dem 18. Lebensjahr ist der Mensch 

voll strafmündig nach dem Jugendstrafrecht; ab dem 21. Lebens-

jahr nach dem Erwachsenenstrafrecht.  

 

 

 

Annex: 

 
 

   Es werden im Zivil- und Strafrecht verschiedene Arten von rechtlichen Verant-

wortlichkeiten unterschieden.  

 

                                                                                                                       

                                                                                                                       

   I. Zivi l-

recht: 

 

 Á Rechtsfähigkeit (= Träger von Rechten und Pflichten [= grund-

sätzliche Fähigkeit, überhaupt rechtliche Verantwortung zu tra-

gen/übernehmen]),  

Á Parteifähigkeit (= Fähigkeit, vor Gericht zu klagen und ver-

klagt zu werden), 

Á Handlungsfähigkeit (= Fähigkeit, sein Handeln intellektuell und 

voluntativ zu erkennen und zu beeinflussen), 

Á Geschäftsfähigkeit (= Fähigkeit, rechtlich verbindlich zu han-

deln [= Verantwortlichkeit für Willenserklärungen]; Achtung: 

verschiedene Stufen !),  

Á Deliktfähigkeit  (= ĂFªhigkeitñ, f¿r sein Verschulden anderen 

gegenüber zu haften/einzustehen). 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

   II. Stra f-

recht: 

 Á Strafmündigkeit (= ĂFªhigkeitñ, wegen der Verletzung von Straf-

gesetzen zu haften; Achtung: verschiedene Stufen !). 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

   III. Übe r-

sicht: 

 Á 6 Jahre: Beginn der Schulpflicht.  

Á 7 Jahre: beschränkte Geschäfts- (§§ 106 BGB) und Deliktfä-

higkeit (§ 828 BGB). 

Á 14 Jahre: bedingte Straffähigkeit, volle Religionsmündigkeit. 

Á 16 Jahre: Personalausweispflicht, Fähigkeit Ablegung  Zeu-

geneid, beschr. Testierfähigkeit, Ehefähigkeit 

Á 18 Jahre: aktives u. passives Wahlrecht, volle Geschäfts- und 

Testierfähigkeit, Ehemündigkeit, volle Deliktfähigkeit, Jugend-

strafrecht, Wehrpflicht 

Á 21 Jahre: Strafmündigkeit als Erwachsener 

Á 40 Jahre: Befähigung zur Wahl des Bundespräsidenten 

Á Senilität: Ausübung der Geschäftsfähigkeit durch einen Vertre-

ter (Betreuer). 
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D. Der Vertrag: Zustandekommen und Beendigung Krankenhausauf-

nahme- und ärztlichen Behandlungsverträgen 
 

 

                                                                                                                     I . Der Vertragsschluss im Allgemeinen  

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

 1. Wesen eines 

Vertrages 

 Dem Patienten muss erklärt werden, dass ein regulärer Vertrag geschlossen wird.  
 

Meist erfolgt dies - wie vorliegend - dadurch, daß man einen solchen Vertrag im 

Wortlaut aufsetzt und unterschreibt (ausdrücklicher Vertragsschluß). Oder 

dadurch, daß man sich stillschweigend über die genauen Modalitäten einigt (kon-

kludenter Vertragsschluß [= durch schlüssiges Verhalten = den Parteien ist 

durch die allgemeinen Umstªnde Ăklarñ, daÇ ein Vertrag geschlossen wird. 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

   Definition:   Der Vertrag ist eine Willenseinigung. Es handelt sich um ein Ge-

schäft aus inhaltlich übereinstimmenden, mit Bezug aufeinander 

abgegebenen Willenserklärungen von mind. zwei Personen. 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

   Vorausset-

zungen: 

 Á Es müssen zwei Willenserklärungen vorliegen. Die zeitlich zu-

erst erfolgte Willenserklärung heißt Angebot (§ 145 BGB) und 

die zeitlich spätere heißt Annahme (§ 146 BGB). 

Á Angebot und Annahme müssen sich inhaltlich die gleiche 

Kaufsache und den Kaufpreis beziehen.  

Á Neben der inhaltlichen Verknüpfung  müssen die Willenserklä-

rungen auch miteinander verzweckt sein (Synallagma). D.h., daß 

jede Partei das von der anderen haben möchte, was sie nicht hat. 

Á Eine besondere Form (Schriftform) ist nur dann erforderlich, 

wenn es vom Gesetz so verlangt wird. 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

   Folgen:  Die Parteien berechtigen und verpflichten sich gegenseitig. Damit 

gewähren sie sich gegenseitige Ansprüche, die jeder beim ande-

ren geltend machen kann (= einfordern). 

Die Ansprüche ist meist sowohl schuldrechtlich (= Wille, die Sa-

che zu verkaufen/kaufen) als auch dinglich (= die  Verpflichtung 

zur Übertragung des Eigentums an der Sache) 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                      

 

 

                                                                                                                       

 2. Grafische   Vertragsschluß zwischen zwei Parteien, §§ 145 ff. BGB  

                                                                                                                   Übersicht:    

   1. Angebot  

    a. Vorliegen eines Angebots  

    b. Wirksamwerden des Angebots  

    Das Angebot ist wirksam, wenn es in den Machtbereich des Empfängers 

gelangt ist; wenn er es also tatsächlich zur Kenntnis genommen hat. 

 

     

   2. Annahme  

    a. Vorliegen einer Annahmeerklärung  

    b. Wirksamwerden der Annahmeerklärung  
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   3. Inhaltliche Übereinstimmung zwischen verzwecktem Angebot u. Annahme  

     

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

   Ist der Vertrag geschlossen, ist der Anspruch des einen gegen den anderen entstan-

den. Der vertragliche Anspruch ist einklagbar. Er kann nur durch Kündigung, 

Rücktritt o.ä. wieder untergehen. Vgl. auch die Darlegungen zur Rechtsmethodik. 

 

     

     

     

   II . Der Krankenhausaufnahmevertrag  

     

                                                                                                                       

                                                                                                                       

 1. Kranken-

hausaufnahme-

vertrag 

 Mit Abschluß des Krankenhausaufnahmevertrages erlangt der Patient einen An-

spruch gegen den Krankenhausträger auf sämtliche ärztliche und pflegerische Leis-

tungen sowie auf medizinisch-technische Leistungen wie Unterkunft, Verpflegung 

und Befriedigung persönlicher Ansprüche wie Aufklärung und Beachtung der 

Schweigepflicht. 

 

     

                                                                                                                       

                                                                                                                       

 Besonderheiten 

des Vertrags-

schlusses 

 Vertrags-

schluß: 

 Es gelten die Bedingungen, die zuvor dargelegt wurden. Insbeson-

dere ist zu beachten: 

 

Á Der Vertrag ist ein privatrechtlicher Dienstvertrag  gemäß § 

611 BGB. Teilweise enthält er aber auch werkvertragliche (= 

Beköstigung) und mietvertragliche (= Raumüberlassung) Ele-

mente. Fast alle Krankenhäuser verwenden beim Vertragsschluß 

Allgemeine Vertragsbedingungen. Diese unterliegen nach der 

Rechtsprechung der AGB-Kontrolle. 

Á Wie auch beim Behandlungsvertrag zwischen Patient und nie-

dergelassener Arzt kontrahieren auch Patient und Krankenhaus 

entweder ausdrücklich oder konkludent.  

Á Bringen die Eltern ihr Kind selbst ins Krankenhaus, kommt der Auf-

nahmevertrag als Vertrag zugunsten Dritter zustande, § 328 I BGB. 

Á Bei Notfällen, bei Bewußtlosen und bei Minderjährigen, die 

nicht von ihren Eltern gebracht werden, kommt der Aufnahme-

vertrag über die Grundsätze der Geschäftsführung ohne Auftrag 

§ 677 BGB) zustande.  

Á Wie beim Arztvertrag gilt auch beim Krankenhausaufnahmever-

trag der Grundsatz der Vertragsfreiheit. Ausnahme: Es liegt ein 

Notfall für das Leben d. Patienten vor. 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

 2. Arten von 

Krankenhaus-

verträgen (in-

haltliche Ausge-

staltung) 

 a. Totaler 

Kranken-

hausauf-

nahmever-

trag:  

 Dies ist der Regelvertragstypus. Er umfaßt alle für die stationäre 

Behandlung erforderlichen Leistungen einschließlich der ärzt-

lichen Behandlung. Es liegt ein Vertrag vor. 

 

Á Der Kassenpatient erhält eigene vertragliche Ansprüche gegen 

das Krankenhaus. Dieses ist verpflichtet, ihm alle Leistungen zu 

verschaffen, die eine stationäre Aufnahme erfordert. Neben Un-

terkunft und Verpflegung sind das insbesondere die ärztliche 

Versorgung einschließlich der Operationen. 

Á Der angestellte Arzt und das nichtärztliche Personal sind Erfüllungs-

gehilfen des Krankenhausträgers nach § 278 BGB. (Ausnahme: Lei-

tender Oberarzt ist Organ, § 31 BGB). Mit dem Krankenhausarzt 

kommen in der Regel keine vertraglichen Beziehungen zustande. 
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Á Der Patient erhält alle Regelleistungen des Krankenhauses (Re-

gelbehandlung). Er kann mit dem Krankenhausträger Zusatz-

vereinbarungen hinsichtlich der Unterkunft (= Komfortunter-

kunft) oder Bereitstellung individueller Verpflegung treffen (= 

sog. nichtärztliche Wahlleistungen). 

Á Der Patient hat beim totalen Krankenhausaufnahmevertrag kei-

nen Anspruch auf die Behandlung durch einen bestimmten 

Arzt  oder bestimmtes Pflegepersonal. Aber:  wenn der Patient 

seine Einwilligung zum Eingriff ausdrücklich auf einen be-

stimmten Arzt beschränkt, kann er nur durch diesen behandelt 

werden. Aber:  Er riskiert, weil er keinen vertraglichen An-

spruch auf Behandlung durch einen bestimmten Arzt hat, dass 

er ggf. unbehandelt bleibt, wenn sein Wunscharzt aus welchen 

Gründen auch immer verhindert ist (BGH, MedR 2010, 788), 

Á Die weiteren Leistungsrechte und -pflichten sind in formularmä-

ßigen Bedingungen festgelegt (AGB´s). 

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

   b. Gespalte-

ner Kran-

kenhaus-

aufnahme-

vertrag: 

 Hier werden zwei Verträge abgeschlossen. Einer mit dem Kran-

kenhaus und einer mit dem Arzt. Der Krankenhausträger schul-

det dann nur die Unterbringung und allgemeine Versorgung 

und der Arzt ausschließlich die ärztliche Behandlung.  

 

Á Der Kassenpatient erhält eigene vertragliche Ansprüche sowohl 

gegen das Krankenhaus, als auch gegen den Arzt.  

Á Das nichtärztliche und ärztliche Personal (Ausnahme: Leitender 

Oberarzt) ist Erfüllungsgehilfe des Krankenhausträgers nach § 

278 BGB. Es haftet der Krankenhausträger für sein Pflegeper-

sonal. Der Belegarzt hingegen haftet für sich selbst und sein ei-

genes Verschulden. Problematisch ist die Schnittmenge. Sie 

liegt vor, wenn Pflegepersonal des Krankenhausträgers dem Be-

legarzt zugewiesen wird und einen Pflegefehler begeht. Fraglich 

ist dann, als wessen Erfüllungsgehilfe das Pflegepersonal dann 

gehandelt hat. (Zu diesem Problem wird in der ¦bersicht ĂScha-

densersatzrechtñ ausf¿hrlicher Stellung bezogen).  

Á Der Patient erhält alle Regelleistungen des Krankenhauses (Re-

gelbehandlung). Er kann mit dem Krankenhausträger auch Zu-

satzvereinbarungen hinsichtlich der Unterkunft (= Komfortun-

terkunft) oder Bereitstellung individueller Verpflegung treffen 

(= sog. nichtärztliche Wahlleistungen). 

Á Die weiteren Leistungsrechte und -pflichten sind in formularmä-

ßigen Bedingungen festgelegt (AGB´s). 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

   c. Totaler 

Kranken-

hausauf-

nahmever-

trag mit 

Arzt -

zusatzver-

trag:  

 Bei diesem Typ schließt der Patient einen totalen Krankenhausver-

trag und einen Behandlungsvertrag  mit dem Arzt über zusätzliche 

Behandlungen. Der Arzt hat dabei ein eig. Liquidationsrecht.  

Typischerweise sind dies die Krankenhausaufnahmeverträge, 

die mit Privatpatienten geschlossen werden. 
 

Á Das Krankenhaus ist zur Bereitstellung aller Leistungen der vollstati-

onären Aufnahme verpflichtet. Obwohl ein Arztzusatzvertrag mit ei-

nem liquidationsberechtigten Arzt vorliegt, ist das Krankenhaus aber 

auch verpflichtet die ärztliche Versorgung zur gewährleisten. Es liegt 

also kein gespaltener Krankenhausaufnahmevertrag vor. 

Á Arzt und nichtärztliches Personal sind Erfüllungsgehilfen des 

Krankenhausträgers nach § 278 BGB. Ausnahme: Leitender 

Oberarzt ist Organ, § 31 BGB. 

Á Auch bei diesem Typ kann der Patient wieder wählen zwischen den 

Regelleistungen des Krankenhauses (Regelbehandlung) und den 

zusätzlich zu vereinbarenden nichtärztlichen Wahlleistungen. 
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Á Die Leistungsrechte und -pflichten sind in formularmäßigen 

Bedingungen festgelegt (siehe oben : AGB-Kontrolle).  
Anm.: Beim totalen Krankenhausaufnahmevertrag mit Arztzusatzver-

trag tritt oft die Variante auf, daß Krankenhäuser bei Zusatz-

verträgen mit liquidationsberechtigten Ärzten statt dessen den 

Vertragstypus des gespaltenen Krankenhausaufnahmevertrages 

vereinbaren wollen, um sich von der Haftung für Fehler des li-

quidationsberechtigten Arztes freizuhalten (vgl.: Kramer, NJW 

1996, 2398 ff.). Dies ist grundsätzlich möglich; an die Wirk-

samkeit solcher Vereinbarungen stellt der BGH indes hohe An-

forderungen (Zu den rechtlichen Voraussetzungen: BGH, NJW 

1993, 779 ff.; bes. OLG Koblenz, NJW 1998, 3425). 

Á Schließlich hat der Patient keinen Anspruch auf die Behandlung 

durch einen bestimmten Arzt. 

                                                                                                                       

                                                                                                                       

 3. Pflichten aus 

Krankenhaus-

aufnahmever-

trägen 

 Aus den Krankenhausaufnahmevertrag ergeben sich unabhängig von dessen Ty-

pus folgende weitere vertragliche Verpflichtungen des Krankenhauses: 

 

Á Sicherstellung und Beachtung der organisatorischen und pflegerischen Sorg-

faltspflichten (dazu mehr im Kapitel ĂHaftungsrechtñ) 

Á Durchführung der medizinischen und pflegerischen Dokumentation, 

Á Es muß dem Patienten Einsichtnahme in seine Behandlungsunterlagen gewähren: 
Á Aber nur in die objektiven physischen Befunde und Berichte über Behandlungsmaß-

nahmen (Medikation, Operation), 

Á die Pflicht zur Gewährung der Einsichtnahme kann aus therapeutischen Gründen ein-

geschränkt sein, um einen gesundheitlichen Schaden beim Patienten zu verhindern 

(BVerfG, MedR 1993, 232 ff.). Möglich ist jedoch, daß der Patient die Unterlagen im 

Beisein des Arztes einsieht (sog. kontrollierte Beschäftigung mit der Krankheit), 

Á praktisch kann die Einsichtnahme vor Ort im Krankenhaus vorgenommen werden,  
Á Verwahrung und Sicherung der Wertgegenstände des Patienten, 

Á jedwede Unterstützung des Patienten bei der Errichtung eines Nottestamentes. 

Das Krankenhaus muß keinen Rechtsrat erteilen, allerdings muß es wissen, wie 

fachkundige Personen zu erreichen sind, um die Errichtung vorzunehmen. 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

 4. Beendigung 

des Vertrages 

 Die Beendigung des Krankenhausaufnahmevertrages ist durch beide Parteien mög-

lich; dies darf die Gesundheit oder das Leben des Patienten nicht gefährden. 

 

1. Durch den Krankenhausträger: 

- wenn die ärztliche Behandlung abgeschlossen ist, 

- wenn das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt, Pflegeperson und Patient beein-

trächtigt ist (z.B. Patient bezweifelt sorgfältige Pflegebehandlung), 

- wenn sich der Patient nicht an die Anordnungen des Arztes hält, 

- Patient verstößt wiederholt und grob gegen die Hausordnung. 

 

2. Durch den Patienten: 

- indem dieser die Kündigung erklärt und die Entlassung verlangt, 

- wenn er die weitere Behandlung verweigert und so die Einwilligung zurück-

nimmt (meist lassen sich die Ärzte aus haftungsrechtlichen Gründen auf ei-

nem Formular bestätigen, daß sie den Patienten über die medizinischen Fol-

gen des Behandlungsabbruchs aufgeklärt haben). 

 

     

     

     

   III . Der ärztliche Behandlungsvertrag  

     

                                                                                                                       

 1. Vertrags-

schluß 

 Der Vertrag zwischen Ihnen und Ihrem Hausarzt kommt nach den vorgenannten 

Grundsätzen von Angebot, Annahme und inhaltlicher Übereinstimmung von An-

gebot und Annahme zustande. 

 

Á Es gilt der Grundsatz der Vertragsfreiheit  (Patient kann den Arzt frei wählen). 
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Á Für den Arzt gilt aber § 95 Abs. 3 SGB V, wonach der Arzt zur Teilnahme an 

der vertragsärztlichen Versorgung berechtigt und verpflichtet ist und wonach 

der Arzt grundsätzlich zur Behandlung verpflichtet (sog. Kontrahierungs-

zwang, weil der Arzt einen Behandlungsvertrag schließen muß) ist. Er kann die 

Behandlung nur in Ausnahmefällen ablehnen. 

                                                                                                                       

                                                                                                                       

   Besonder-

heiten: 

 Á Meist werden die Arztverträge konkludent, d.h. durch schlüssi-

ges Verhalten, geschlossen. Also dadurch, daß der Patient zum 

Arzt geht und dieser mit der Behandlung beginnt.  

Á Bei Minderjährigen und Bewußtlosen kommt der Arztvertrag 

nach den Grundsätzen der GoA zustande. 

Á Der Vertrag wird als Dienstvertrag nach § 611 BGB geschlos-

sen. Nur etwa bei Zahnprothesen oder Schuheinlagen kommt 

ein Werkvertrag nach § 631 BGB zustande. 

Folge: Beim Dienstvertrag schuldet der Arzt nur die Behand-

lung selbst, also lediglich das Bemühen um den Heilungserfolg, 

nicht aber den Behandlungserfolg an sich. 

Á Zwar schließt der Arzt beim Kassenpatient mit der Kranken-

kasse einen öffentlich-rechtlichen Vertrag. Dabei gelangt aber 

Dienstvertragsrecht zur Anwendung, weil die Übernahme der 

Behandlung eines Kassenpatienten den Arzt zur Sorgfalt nach 

den Vorschriften des BGB verpflichtet, § 76 Abs. 4 SGB V (vgl. 

Müller-Glöge, in: MüKo, Bd. 4, 3. Aufl. 1997, § 611 Rdnr. 48). 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

   Behand-

lungsvertrag 

mit Aids-

Patienten ? 

 Nur ein triftiger Grund  erlaubt es dem niedergelassenen Kassen-

arzt, einen Aids-Patienten abzuweisen.  

 

Á Wirtschaftliche Gründe  berechtigen nicht zur Ablehnung von 

HIV-Patienten: Der Arzt kann sich nicht darauf berufen, daß 

ggf. die Gefahr bestünde, daß Patienten seiner Praxis fernblie-

ben, wenn er einen Virusträger behandelt. 

Á Es zählen nur solche Gründe, die das Verhältnis Arzt - Patient 

betreffen und ein gestörtes Vertrauensverhältnis verursachen. 

Á Auch die (berufsbedingte) Infektionsgefahr wiegt keinesfalls so 

schwer, daß die Behandlung dieses Patienten unzumutbar wäre. 

(Man kann durch Schutzhandschuhe und gesteigerte Aufmerk-

samkeit das Risiko weithin beherrschen). 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

 2. Vertragsin-

halt 

 Der Arzt schuldet dem Patienten als Hauptpflichten : 

 

Á die Behandlungspflicht (Pflicht zur fachgerechten Bemühung um Heilerfolg 

und medizinische Fürsorge für das Wohl des Patienten [= qualifizierte und sorg-

fältige medizinische Behandlung nach den anerkannten Regeln ärztlicher 

Kunst]; auch Betreuung und Pflege,  dabei hat der Arzt in eigener Verantwor-

tung zu behandeln), 

Á die Aufklärungspflicht (der Patient muß die Chancen und Risiken der Behand-

lung genau kennen), 

Á Dokumentationspflicht (die Krankenunterlagen sind sorgfältig und vollständig 

zu führen; der Patient hat ein Recht auf Einsichtnahme in diese Unterlagen), 

Á Verschwiegenheitspflicht (Der Arzt muß über die Krankheit und alles, was 

ihm während der Behandlung bekannt geworden ist, schweigen), 

Á Besuchspflicht (der frei praktizierende Arzt ist verpflichtet, seine Patienten ggf. 

zu Hause zu besuchen), 

Á Pflicht zur Gewährung von Einsicht in die Krankenunterlagen (vgl. hierzu auch 

die Ausführungen zum Krankenhausaufnahmevertrag und der Dokumentation). 
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   Der Patient schuldet dem Arzt: 

 

Á die Mitwirkung spflicht (Pflicht, an der Behandlung mitzuwirken; dies umfasst 

auch die Duldung der Untersuchung und Behandlung), 

Á die Honorarzahlung (bei Kassenpatienten ist der Honoraranspruch gegenüber 

der kassenärztlichen Vereinigung entstanden; bei Privatpatienten ist der An-

spruch gegenüber dem Patienten selbst entstanden - hier wird nach der GOÄ 

abgerechnet). 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                       

   Besondere 

vertragli -

che Pflich-

ten: 

 Darüber hinaus werden dem Patienten gegenüber aus dem ärztli-

chen Behandlungsvertrag folgende Leistungen geschuldet: 

 

Á sämtliche Handlungen, die geeignet sind zur Ermittlung, Be-

handlung oder Linderung von Krankheiten, 

Á Einbringen aller ärztlichen und heilkundlichen Kenntnisse 

zur Behandlung von Krankheiten, insbesondere: 

Á Stellen der Heilanzeige (Indikation ), mit der ein bestimmtes 

Heilverfahren zur Anwendung gelangt, 

Á Stellen der Prognose über den möglichen Behandlungserfolg, 

Á Einbringen aller Maßnahmen, die zur Erkennung von Krank-

heiten (Diagnose) u. zur Linderung (Therapie) geeignet sind, 

Á Aufklärung des Patienten über Umfang der Behandlung und 

Beachtung der Schweigepflicht, 

Á Einhalten der aktuellen medizinischen Standards, 

Á kann der Arzt nicht die erforderlichen 

Á organisatorischen, personellen und sachlichen 

Voraussetzungen für die Behandlung sicherstellen, ist der Pa-

tient an einen geeigneten Arzt oder Krankenhaus zu überweisen. 

Á alle Arzneimittel  und Medizinprodukte, die zur Behandlung 

eingesetzt werden, müssen die gesetzlich vorgeschriebenen 

Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen erfüllen (dafür tra-

gen neben dem Arzt auch die pharmazeutischen Hersteller Ver-

antwortung). 

Á Vertrauliche Behandlung der Patientendaten und -unterlagen; 

Weitergabe nur mit Einverständnis des Patienten, 

Á alle in Datenbanken gespeicherten Angaben sind technisch und 

organisatorisch gegen Zerstörung, Änderung und unbefugten 

Zugriff zu schützen. 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                       

 3. Beendigung 

des Arztvertrages 

 Der Arztvertrag endet entweder durch den Abschluß der Behandlung nach erfolg-

ter Heilung oder durch Kündigung. 

 

                                                                                                                       

   Kündigung 

durch den 

Arzt  

 Der Arzt hat - da die ordentliche Kündigung ausscheidet (§ 621 

BGB) - ein Recht zur fristlosen Kündigung nach § 626 BGB we-

gen Unzumutbarkeit der Fortsetzung der Behandlung: 

 

Á wenn er überlastet ist,  

Á der Patient sich nicht an die ärztlichen Maßnahmen hält oder 

querulativ ist (Schlechtmachen des Arztes bei Patienten). 

 

Bei Kündigung durch den Arzt darf keine Gefahr für Leib, Leben 

oder Gesundheit des Patienten entstehen, ggf. muß der Arzt in die-

sem Fall die Behandlung fortsetzen, bis ein anderer Arzt den Pati-

enten weiter behandelt. 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                       

   Kündigung 

durch den 

Patienten 

 Dem Patient steht das Recht zur fristlosen Kündigung nach § 627 

BGB wegen Störung des gegenseitigen Vertrauensverhältnisses 

zu. Dazu entzieht er dem Arzt sein Vertrauen. Ein alternativer 
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Kündigungsgrund besteht auch im Zurückziehen der Einwill i-

gung in die Behandlung. Der Patient ist jedoch verpflichtet, dem 

Arzt die diesem bis zum Vertragsende zustehende Vergütung zu 

zahlen. 

 

 

 

 

 

 

 

E. Vertragliche Nebenpflichten des Arztvertrages: Die Patientenauf-

klärung  
 

 

 

 I . Das Aufklä-

rungsgespräch 

 Der Arzt führt die Aufklärung des Patienten in Form eines normalen Patientenge-

sprächs durch. Die Aufklärung soll durch umfassende Information über die Krank-

heit, den Eingriff und die Folgen die Einsicht des Patienten in die Erforderlichkeit 

des medizinischen Eingriffs bewirken. Der Arzt ist zur Aufklärung verpflichtet. 

 

Kritik  an der Aufklärung hat es immer gegeben. Dies verdeutlicht ein Satz aus 

dem Westöstlichen Diwan, Hikmet Nameh, Buch der Sprüche: ĂWofür ich Allah 

höchlich dank ? Daß er Leiden und Wissen getrennt. Verzweifeln müßte jeder Kran-

ke, das ¦bel kennend, wie es der Arzt kenntñ. (zitiert nach Laufs, Arztrecht, S. 92). 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                       

   1. Sinn und 

Zweck der 

Aufkl ä-

rung 

 Á Jeder Patient hat das Recht, Art und Umfang der medizinischen 

Behandlung selbst zu bestimmen und darin einzuwilligen. 

Á Der Patient kann nur dann in die Behandlung einwilligen, wenn 

er weiß, worum es geht, d.h. er muß wissen, worin er einwilligt. 

Á Bei medizinischen Eingriffen ist daher eine umfassende Aufklä-

rung vor der Einwilligung und dem Eingriff erforderlich. 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

   2. Rechts-

grundlagen 

der Auf-

klärung  

 Á Die Aufklärung resultiert aus dem allgemeinen Persönlichkeits-

recht aus Art. 2 GG und der Menschenwürde aus Art. 1 GG. 

Á Nur die Information  kann die Entscheidungsfreiheit des Patien-

ten, die Ausfluß seines Persönlichkeitsrechts ist, gewährleisten. 

Á Die Aufklärungspflicht ist Hauptpflicht  des Behandlungsver-

trages und auch in der Musterberufsordnung der Ärzte geregelt 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

   3. Abgren-

zung zur 

Beratung 

 Á Die Aufklärung  führt die Entscheidungsfreiheit des Patienten 

vor einem Eingriff herbei. Er muß nach der Aufklärung in der 

Lage sein, das Für und Wider des Eingriffs abzuwägen. 

Á Die Beratung leitet den Patienten zu gesundheitsgerechtem 

Verhalten an und vermittelt ihm medizinisches Wissen für eine 

verantwortliche und gesunde Lebensführung. 

Á Die Verletzung von Aufklärungs- und Beratungspflicht ist ein 

ärztlicher Behandlungsfehler. 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

   4. Folgen 

der Auf-

klärung 

 Á Erst die Aufklärung versetzt den Patienten in rechtswirksamer 

Weise in die Lage zu entscheiden, ob er eine Behandlung ab-

lehnt oder abbricht , auch wenn diese medizinisch geboten ist. 
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 II . Rechtmäßig- 

keitsvorausset- 

 Die Aufklärung ist ordnungsgemäß und damit rechtswirksam, wenn sie in der rich-

tigen Weise, im gebotenen Umfang und rechtzeitig erfolgt. 

 

 zungen der Auf-    

 klärung   1. Einwilligu ngsfähiger Patient 

Voraussetzung der Aufklärung ist der einwilligungsfähige und einwilligungsbe-

reite Patient. 

Der Patient kann nur dann wirksam in die Behandlung einwilligen, wenn er die 

zur Aufklärung erforderliche Einsichtsfähigkeit besitzt (dazu mehr im straf-

rechtlichen Teil dieses Skriptes). 

 

     

     

   2. Richtige Weise 

Die Aufklärung ist richtig, wenn sie mündlich u. zus. durch Formblatt erfolgt. 

 

     

      

    a. Allgemeine Grundsätze beachtet ?  

     Á Die Aufklärung ist nicht an eine bestimmte Form - auch nicht an die 

Patientenunterschrift - gebunden. 

Á Die Unterschrift begründet aber die Urkundenechtheit der Aufklä-

rung und erleichtert dem Arzt in einem späteren Prozeß die Beweis-

führung ihrer Durchführung. 

Á Das Aufklärungsgespräch muß mündlich durch den behandelnden 

Arzt durchgeführt werden. 

 

      

    b. Einhaltung der Mindestanforderungen durch das Formblatt ?  

     Á Das Formblatt darf nicht zu allgemein sein. Es ergänzt die Aufklä-

rung nur (!!) und kann sie nicht ersetzen (sog. ĂProtokollf unktionñ). 

Á Es muß detailliert auf die speziellen, dem Eingriff anhaftenden Risiken 

hinweisen (BGH, NJW 1994, 793) und den späteren Eingriff genau ab-

decken (sog. ĂIndividualisierungsfunktionñ). Sonst ist das Formblatt 

nur ein Indiz dafür, dass eine Aufklärung (mit dem Inhalt der formu-

larmäßigen Bestätigung ) wohl stattgefunden hat (OLG Oldenburg, 

MedR 2010, 570 [571]). 

Á Es muß Angaben enthalten, ob der Patient den Arzt befragt hat oder 

auf die Möglichkeit zur Befragung hingewiesen wurde. Der Arzt muß 

sich hiervon ¿berzeugt haben (sog. ĂKontrollfunktion ñ). 

Á Das Formblatt  muß ausgefüllt und unterschrieben sein! Ein nicht 

ausgefülltes und unterschriebenes Aufklärungsformular in der Kran-

kenakte bildet ein Indiz nicht für, sondern gegen die Durchführung  

eines Aufklärungsgesprächs (OLG München, MedR 2006, 431 [432]). 

Á Es hält der AGB-Kontrolle  stand (=keine unangemessene Benachteiligung). 

 

      

    c. Formblatt und Aufklä rung sind allgemeinverständlich?  

     Á Sowohl die Aufklärung wie auch das Formblatt müssen verständlich 

sein und auf die psychische Ausnahmesituation des Patienten Rück-

sicht nehmen. Der Patient muß alles verstanden haben. Hierbei kommt 

es entscheidend auf den Empfängerhorizont des Patienten an. 

 

      

      

   3. Gebotener Umfang 

Der Aufklärungsumfang ist ordnungsgemäß, wenn alle Eingriffsrichtungen 

und -folgen je nach Art der Intensität inhaltlich erfaßt  sind. 

Hierbei gilt aber, daß die Aufklärung nich t pauschal erfolgen kann, sondern 

der Umfang vom konkreten Eingriff abhängt. Erst im Gespräch kann man mer-

ken, ob der Patient alles verstanden hat und ob er ausreichend aufgeklärt ist. 

 

     

      

    a. Diagnoseaufklärung (Grund- oder Befundaufklärung)  

     Á Die ist die Aufklärung über den ärztlichen Befund. In Anlehnung an 

das Selbstbestimmungsrecht des Patienten hat sie in der Form ratio-

naler Kommunikation stattzufinden mit der Folge, daß der Patient 

sachlich und schonen vollständig aufzuklären ist. 

Á Die Diagnoseaufklärung hat u.a. für den Arzt zur Folge, daß er verpflich-

tet ist, alle medizinisch gebotenen Befunde zu erheben und zu sichern. 
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Á Verletzt er diese Pflicht, erschwert er dem Patienten wegen Fehlens des 

sonst als Beweismittel zur Verfügung stehenden Untersuchungsergebnisses 

die Beweisführung in einem späteren Haftpflichtprozess. Daher führt eine 

fehlerhafte Unterlassung der Befunderhebung zu einer Beweislastum-

kehr hinsichtlich der Kausalität für Behandlungsfehler, wenn der Befund 

zu einem positiven, unübersehbar reaktionspflichtigen Ergebnis geführt hät-

te (BGH, MDR 2004, 1056 [1057]). 

      

    b. Verlaufsaufklärung   

     Á Der Patient ist über Art, Umfang und Durchführung des Eingriffs zu 

informieren. Aber auch über die Folgen des Eingriffs wie Operati-

onsnarben, Unfruchtbarkeit oder Funktionseinbußen von Organen. 

 

      

    c. Heilungsaufklärung  

     Á Es sind die Möglichkeiten und Chancen der Heilung zu erörtern.  

      

    d. Behandlungsaufklärung  

     Á Sie informiert über die grundsätzliche Notwendigkeit des Eingriffs. 

Á Es müssen auch Behandlungsalternativen  u. deren Risiken darge-

stellt werden, wobei der Arzt die bevorzugte Methode empfehlen 

muss (OLG Koblenz, MedR 2010, 108). 

Á Der Arzt sollte versuchen, den Widerstand eines uneinsichtigen Pati-

enten mit Argumenten zu überwinden, wenn es der Gesundheit dient. 

Á Der Arzt darf aber nicht drängen, sondern eindringlich über die Fol-

gen der Weigerung informieren. 

Á Bricht der Patient die Behandlung ab, ist der Hausarzt zu informieren. 

 

      

    e. Risikoaufklärung  

     Á Sie informiert über nahe und entferntere Gefahren und Komplikatio-

nen, die dem Eingriff spezifisch anhaften und mit denen bei Beach-

tung der ärztlichen und pflegerischen Aufklärung zu rechnen ist 

(BGH, NJW 2001, 2798). 

 

      

    f. Dringlichkeitsaufklärung   

     Á Der Patient soll erfahren, ob eine sofortige Operation/Eingriff gebo-

ten erscheint oder ob er noch Zeit hat, sich zu überlegen. 

 

      

    g. Intensitätsumfang eingehalten  

     Á Der Patient soll behutsam über Chancen und Risiken des Eingriffs 

unterrichtet werden. Aber: 

Á bei dringenden Eingriffen (Lähmung, Todesgefahr) braucht weni-

ger intensiv und detailliert aufgeklärt zu werden; der Patient ist in 

diesen Situationen ehedem nicht gesondert aufnahmefähig. Zur 

Schonung des Patienten kann auch eine Nichtaufklärung geboten 

sein (sog. therapeutisches Privileg). 

Á umgekehrt ist bei diagnostischen Eingriffen ohne therapeutischen 

Zweck und drohende Komplikationen am intensivsten aufzuklären. 

Á Der Patient entscheidet selbst, wie detailliert die Aufklärung sein soll. 

 

      

      

   4. Richtiger Zeitpunkt  

Der Aufklärungszeitpunkt ist richtig gewählt, wenn der Patient ausreichend 

Gelegenheit hatte zu entscheiden, entweder im krankhaften Zustand weiterzu-

leben oder sich der Fachkunde des Arztes anzuvertrauen (Hoppe, NJW 1998, 

782 ff.). 

 

     

      

    a. Zeitpunkt im Allgemeinen  

     Á Bei einfachen ambulanten Eingriffen reicht eine Aufklärung am Tag 

selbst; bei komplizierten ambulanten Eingriffen eine Frist einen Tag 

vor dem Eingriff (BGH, Urt. v. 25.02.2003, Az.: VI ZR 131/02 ). 

Á Bei operativen Eingriffen ist schon aufzuklären, wenn der Arzt d a-

zu rät und einen Operationstermin vereinbart. 
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Á Bei Notfalloperationen reicht eine Aufklärung kurz vor dem Ein-

griff  aus (OLG München, MedR 2007, 601 [604]), 

Á Bei narkotischen Maßnahmen erfolgt die Aufklärung am Vorabend. 

      

    b. Zeitpunkt der Aufklärung bei intraoperativer Eingriffserweiterung   

     Á Zeitpunkt vor dem Eingriff:  Zeichnet sich schon vor der OP ab, daß 

es zu Ereiterungen kommen kann, ist der Patient hierüber bereits auf-

zuklären. 

Á Zeitpunkt während des Eingriffs:  Entdeckt der Arzt während der 

OP, daß eine Erweiterung vorzunehmen ist, dann ist die OP zu been-

den und der Patient nachher erneut aufzuklären. 

Kann die OP aus medizinischen Gründen nicht unterbrochen werden, 

kann der Eingriff nur dann fortgesetzt werden, wenn er von der mut-

maßlichen Einwilligung des Patienten gedeckt ist. 

Á Schlussfolgerung: Es empfiehlt sich die Einholung einer vorsorgli-

chen Einwilligung, die nicht vorhersehbare OP-Erweiterungen abdeckt. 

Á Formulierungsvorschlag: ĂMit Erweiterungen des Eingriffs, die 

sich während der OP ergeben, bin ich einverstanden, soweit sich die-

se als medizinisch erforderlich erweisenñ. 

 

      

    c. Zeitpunkt der Aufklärung bei bewußtlosem Patienten  

     Á Hier ist die (vorherige) Aufklärung entbehrlich, wenn nur eine sofor-

tige Behandlung den Patienten vor dem sicheren Tod bewahren kann. 

Á Es gelten dann die Grundsätze der mutmaßlichen Einwilligung. 

 

     

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

 III . Folgen feh-

lerhafter Au f-

klärung  

 Eine fehlerhafte Aufklärung stellt einen Behandlungsfehler dar. 

Á Zivilrechtlich  ist der Arzt Schadensersatzansprüchen ausgesetzt, wenn dem Pa-

tienten in Folge des Eingriffs ein Personen- oder Sachschaden entsteht. An-

spruchsgrundlage ist § 823 BGB (Delikt) oder § 280 BGB (Vertrag): Verlet-

zung des Persönlichkeitsrechts (= Selbstbestimmungsrecht), über das sich der 

Arzt hinweggesetzt hat, als er ohne Einwilligung operierte. 

Á Strafrechtlich  führt die mangelnde Aufklärung zur Unwirksamkeit der Einwil-

ligung in den Eingriff. Dieser ist damit eine strafbare Körperverletzung. 

Á Fazit: 

Die Aufklärung  hat zwei Stoßrichtungen: Einmal schützt sie die körperliche 

Unversehrtheit des Patienten (über strafrechtliche Schiene) und zum anderen 

schützt sie das Selbstbestimmungsrecht des Patienten (über zivilrechtliche 

Schiene). 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

 IV . Entlastungs-

möglichkeit des 

Arz tes bei feh-

lerhafter Au f-

klärung 

 Der Arzt trägt die Beweislast dafür, daß der Patient ordnungsgemäß aufgeklärt 

wurde. Andernfalls wird vermutet, daß keine wirksame Einwilligung in den 

Eingriff vorliegt.  

 

In einem zivilrechtlichen Schadensersatzprozess kann sich der Arzt allerdings 

dadurch entlasten, daß er beweist, daß sich der Patient auch bei ordnungsgemä-

ßer Aufklärung für den Eingriff entschieden hätte (BGH, MedR 1990, 331). 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

 V. Delegation 

der Aufklärung  

 Grundsätzlich obliegt die Aufklärung  immer demjenigen Arzt , der den Eingriff  

durchführt . Gleichwohl ist anerkannt, dass die Durchführung  der Aufklärung 

delegiert werden kann. Damit trägt die Rechtsprechung dem hoch arbeitsteiligen 

Vorgehen in einem komplexen Krankenhaus Rechnung. 

 

Soweit ein Arzt die Aufklärung , etwa die Risikoaufklärung eines Patienten einem 

nachgeordneten Arzt überträgt, muss er darlegen, welche organisatorischen 
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Maßnahmen er ergriffen  hat, um eine ordnungsgemäße Aufklärung sicherzu-

stellen und zu kontrollieren  (BGH, MedR 2006, 169). 

 

Im Einzelnen muss er z.B. darlegen, dass: 

Á er sich in einem persönlichen Gespräch mit dem Patienten nochmals von der 

ordnungsgemäßen Aufklärung durch den beauftragten Kollegen überzeugt 

hat, und 

Á er sich durch einen Blick in  die Krankenakte vom Vorhandensein einer von 

Patient und aufklärendem Arzt unterzeichneten Einverständniserklärung 

vergewissert hat, und 

Á dass eine für einen medizinischen Laien verständliche Aufklärung unter Hin-

weis auf die spezifischen Risiken des vorgesehenen Eingriffs erfolgt istñ (vgl. 

dazu auch Bender, MedR 2007, 171). 

 

Denn obgleich die Übertragung der Erfüllung seiner Aufklärungspflicht auf einen 

anderen Arzt dazu führt, dass Aufklärungsversäumnisse zu Lasten dieses anderen 

Arztes gehen, entlastet das den behandelnden Arzt nicht von der vertraglichen (§ 

278 BGB) und deliktischen (§ 831 Abs. 1 s. 2 BGB) Haftung. Bei fehlerhafter 

Überwachung der delegierten Aufklärungsarbeit kann dann auch der delegieren-

de Arzt haftbar  gemacht werden. 

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

 VI . Beteiligung 

Pflegepersonal 

 Das Pflegepersonal darf keine medizinische oder ärztliche Patientenaufklärung 

durchführen. Es ist dann der Arzt zu rufen. Aber: Es darf ggf. die Aufklärung ver-

deutlichen.  

Wohl aber darf erfahrenes Pflegepersonal die pflegerische Patientenaufklärung 

durchführen. Diese muß aber mit dem behandelnden Arzt abgestimmt sein und 

dieser ist über den Umstand, wann und in welchem Umfang pflegerisch aufgeklärt 

wird, zu informieren. 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

 VII . Schadener-

satzansprüche 

des Patienten 

bei vorsätzlich 

falscher Aufklä-

rung nach OEG 

 Kann der Patient seine zivilrechtlichen Schadensersatzansprüche gegen den Arzt 

oder das Krankenhaus nicht durchsetzen, ist zu prüfen, ob ihm eventuell Ansprü-

che nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG) zustehen könnten. 

 

Ein solcher Anspruch setzt nach § 1 OEG voraus, 

 das Vorliegen eines vorsätzlichen, rechtswidrigen tätlichen Angriffs, 

 durch den das Opfer eine gesundheitliche Schädigung erlitten haben muss. 

 

Nach jüngerer Rechtsprechung sind diese Voraussetzungen auch erfüllt, wenn ein 

Arzt sich die Einwilligung des Patienten in eine kosmetische Operation durch 

eine vorsätzlich unzureichende und falsche Aufklärung erschlichen hat - etwa 

weil er fürchtet, der Patient würde bei ordnungsgemäßer Aufklärung von der Ope-

ration absehen oder weil er schlichtweg aus Profitstreben heraus handelt -  und der 

Patient durch die Operation einen dauerhaften Gesundheitsschaden erlitten hat 

(LSG NRW, MedR 2009, 433 ff.). 

 

Bedenken, die Entscheidung bewirkt, dass nahezu alle ärztlichen Behandlungsfeh-

ler zu Ansprüchen nach dem OEG führten, bestehen nicht, weil im Regelfall eine 

ordnungsgemäße Patientenaufklärung durch den Arzt erfolgt und es sich bei ärztli-

chen Behandlungsfehlern fast immer um fahrlässige Delikte handelt. 
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I. Teil  
 

Lerneinheit I.34:  

Psychisch beeinträchtigte und verwirrte Menschen pflegen 
 

- Zeitdauer: 2 Std. - 
 

Lernziele: 

Den Kursteilnehmern sollen vermittelt werden: 

 die Grundlagen der bundes- und landesrechtlichen Bestimmungen zum Betreuungsrecht 

 
 

                                                                                                                   A. Einführung   Das Betreuungsrecht  

                                                                                                                       

                                                                                                                       

    Sinn und Zweck des Betreuungsrechts ist es, dem Kranken oder Behinder-

ten unter weitestgehender Aufrechterhaltung seiner Rechte einen Betreuer 

zur Seite zu stellen, wenn er seine eigenen Angelegenheiten ganz oder teil-

weise nicht mehr besorgen kann und konkreter Handlungsbedarf besteht. 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

 B. Im Einzel-

nen: 

I. Vorausset-

zungen der Be-

treuung 

 1. Betreu-

ungsvo-

rausset-

zungen 

 Die Betreuung wird für einen Volljährigen  gem. § 1896 BGB 

angeordnet, wenn: 

 
er aufgrund eine psychischen Krankheit oder körperlichen, geistigen oder 

seelischen Behinderung vorübergehend oder auf Dauer nicht mehr in der 

Lage ist, seine Angelegenheiten ganz oder teilweise zu besorgen. 
 

Der Betreuer weist sich im Rechtsverkehr gegenüber dem Arzt 

oder Pflegepersonal durch Originalvorlage seiner Bestellungsur-

kunde i.S.v. § 290 FamFG aus (bzw. notariell beurkundeter Voll-

macht), die auch seinen Aufgabenkreis angibt (Diehn/Rebhan, 

NJW 2010, 329). 

 

       

       

       

      Anordnung einer Betreuung 

Bestellung eines Betreuers 

  

                                                                      

      Krankheit  

oder Behinderung 
 Unfähigkeit zur Besorgung 

eigener Angelegenheiten 
  

      Á psychische Krankheit, 

Á körperliche Behinderung, 
Á geistige Behinderung, 

Á seelische Behinderung. 

 Á nicht jede ĂBehinderungñ 
reicht aus, um eine Betreu-

ung anzuordnen. 

  

       

       

       

     Zwischen Krankheit oder Behinderung und der Unfähigkeit zur 

Besorgung eigener Angelegenheiten muss ein ursächlicher Zu-

sammenhang bestehen. D.h., dass eine Krankheit alleine noch 

nicht ausreicht, um eine Betreuung anzuordnen, sondern gerade ih-

retwegen muss die Unfähigkeit bestehen. 

 

       

       

   2. Krank-

heit oder 

 Als typische psychische Krankheiten i.S.d. Gesetzes gelten: 

 

Á endogene und exogene Psychosen (z.B. Schizophrenien, zykloti-

sche Psychosen, Wahnvorstellungen, schizoaffektive Psychosen), 
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Á hirnorganische Erkrankungen (z.B. senile Demenz, Alzheimer 

Krankheit, Hirngefäßerkrankungen), 

Á Abhängigkeitskrankheiten (z.B. Alkohol-, Medikamenten- und 

Drogenabhängigkeit, wenn sie als psychische Krankheit einzu-

ordnen ist), 

Á Psychoterapien (z.B. Psychosen). 

       

       

   3. Behinde-

rung 

 Als typische Behinderungen i.S.d. Gesetzes gelten: 

 

Á geistige Behinderung: Bei den geistigen Behinderungen han-

delt es sich um angeborene oder frühkindlich erworbene Intelli-

genzdefekte verschiedener Schweregrade, 

Á seelische Behinderung: Seelische Behinderungen leigen vor bei 

bleibenden psychischen Beeinträchtigungen infolge von psychi-

schen Erkrankungen. 

Á Körperliche Behinderung: Für einen körperlich Behinderten 

darf eine Betreuung nur angeordnet werden, wenn er dies selbst 

beantragt. 

 

       

       

   4. Unfä-

higkeit zur 

Besorgung 

eigener 

Angele-

genheiten 

 Entscheidend ist, ob der Betroffene seine Angelegenheiten noch 

erledigen kann. Das Vormundschaftsgericht hat daher von Amts 

wegen oder auf Antrag genau zu prüfen, welche Angelegenhei-

ten aus Sicht des Betroffenen für ihn überhaupt im Einzelfall re-

gelungsbedürftig sind und ob dann diese aufgrund der Krankheit 

oder Behinderung nicht mehr vom Betroffenen erledigt werden 

können. 

 

In Betracht kommen alle denkbaren Angelegenheiten, Rechtsge-

schäfte ebenso wie geschäftsähnliche Handlungen (praktisch 

bedeutsam v. a. Einwilligung in ärztliche Behandlung) oder Re-

alakte (Nahrungsaufnahme, Versorgung der Wohnung etc.), An-

gelegenheiten der Vermögenssorge ebenso wie der Personensorge. 

Es ist auch unerheblich, ob der Volljährige zur Besorgung seiner 

Angelegenheiten aus rechtlichen (etwa wegen Geschäftsunfähig-

keit, § 104 Nr. 2 BGB) oder tatsächlichen Gründen (Handlungs-

unfähigkeit bei schwerwiegenden Körperbehinderungen, An-

triebsarmut, Verhinderung durch freiheitsentziehende Unterbrin-

gung) nicht in der Lage ist. 

 

       

       

   5. Erfor-

derlichkeit 

der Betreu-

ung 

 Eine Betreuung ist darüber hinaus nur zulässig, wenn sie für den Be-

troffenen erforderlich  ist und keine anderen Hilfen zur Verfügung 

stehen (Grundsatz der Erforderlichkeit und Nachrangigkeit). 

 

Andere Hilfen sind z.B. 

Á private Hilfen (= Angehörige, Freunde, Nachbarn, Wohlfahrts-

verbände, Sozilastationen), 

Á Öffentliche Hilfen (= sind meist bei den Kommunen oder Land-

kreisen angesiedelt). 

 

Erforderlichkeit:  

Ein Betreuer darf nur bestellt werden für Aufgabenkreise, in denen 

eine Betreuung erforderlich  ist. Dieser Grundsatz hat Verfas-

sungsrang und ist für jeden einzelnen Aufgabenkreis, der dem Be-

treuer übertragen werden soll, zu prüfen.  

 
Die nicht immer ausreichende Beachtung des Erforderlich-

keitsgrundsatzes durch die Vormundschaftsgerichte wird als eine 
der Hauptursachen für den ständigen Anstieg von Betreuerbe-

stellungen angesehen (Bienwald BtPrax 2002, 3). 
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Nicht erforderlich  ist eine Betreuung jedenfalls für Aufgaben, 

die ohne Schaden für den Betreuten auch unerledigt bleiben 

können oder wenn ein Betreuer die Aufgaben nicht wirksam 

wahrnehmen kann (BayObLG BtPrax 1994, 209), z. B. weil der 

Betreute jeden Kontakt mit einem Betreuer verweigert. 

 

Eine Betreuung gegen den Willen des Betroffenen (Zwangsbe-

treuung) kommt nur in Betracht, wenn sein Wohl es erfordert  (= 

Abwägungsvorgang !). Die Abwägung, wann die Wahrnehmung ei-

ner bestimmten Aufgabe auch gegen den Willen des Betroffenen 

seinem Wohl entspricht, kann nicht statisch beurteilt werden son-

dern nur in Abwägung der jeweiligen Rechtsgüter des Betroffe-

nen, der Vor- und Nachteile einer jeden Entscheidung und unter Be-

rücksichtigung der nach der Wertung des Betreuungsrechts grund-

sätzlich Vorrang genießenden Wünsche des Betroffenen. 

 

Beispiele aus der Rechtsprechung zur Erforderlichkeit: 

Á Nicht erforderlich:  

Á für die Vermögenssorge, wenn allein ein Taschengeld zur 

Verfügung steht und der Betroffene zu dessen Verwendung 

selbst in der Lage ist (LG Regensburg FamRZ 1993, 477); 

Á für die Entscheidung Organspender zu werden (AG Mölln, 

FamRZ 1995, 118); 

Á wenn von vornherein kein Vertrauensverhältnis entstehen 

kann, weil der Betroffene die Bestellung des Betreuers als 

erniedrigend empfindet und dieser dadurch an einer wirksa-

men Hilfe gehindert ist (BayObLG BtPrax 1994, 209); 

 

Á Erforderlich:  

Á die Bestellung eines Betreuers mit dem Aufgabenkreis Ver-

mögenssorge kann auch erforderlich sein, um eine weitere 

Verschuldung eines an sich bereits vermögenslosen Betreu-

ten zu verhindern (FamRZ 2001, 1245); 

Á kann ein Betreuer bestellt werden für die Gesundheitsfürsorge 

bei fehlender Krankheitseinsicht (LG Regensburg FamRZ 

1993, 477); 

Á bei Gefahr künftiger erneuter Schübe einer Psychose mit 

Notwendigkeit nervenärztlicher Behandlung (BayObLG 

BtPrax 2003, 177). 

       

       

   6. Aufga-

benkreis = 

Umfang 

der Betreu-

ung 

 Der Aufgabenkreis des Betreuers ist vom Vormundschaftsgericht 

im Beschluss zur Betreuerbestellung ausdrücklich festzulegen. 

Dabei kann das Gericht lediglich einzelne Aufgaben beschrei-

ben, z.B.: 

Á Geltendmachung eines Rentenanspruchs,  

Á Verteidigung gegen eine Gläubigerforderung,  

Á Auflösen eines Mietverhältnisses, 

 

oder aber auch umfassendere Bereiche festlegen, die verschiede-

ne Tätigkeiten des Betreuers umfassen, wie z.B.: 

Á Wohnungsangelegenheiten,  

Á Aufenthaltsbestimmungen,  

Á Zustimmung zur Heilbehandlung,  

Á Verwaltung größerer Vermögenswerte wie z. B. ein Geschäft 

oder ein größeres Mietshaus,  

Á Vertretung in Erbauseinandersetzungen, 

 

bis hin zu allen Aufgaben der Personensorge oder der Vermö-

genssorge. Auch die Übertragung aller Angelegenheiten ist denk-

bar. Dabei darf das Vormundschaftsgericht bei der Bestimmung 

des Aufgabenkreises über das erforderliche Maß nicht hinausge-

hen. Für jeden einzelnen Aufgabenkreis, der dem Betreuer zuge-
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wiesen werden soll, muss eine Betreuung erforderlich sein 

(BayObLG BtPrax 2002, 216). 

       

       

   7. Ein-

schrän-

kungen der 

Vertr e-

tungs-

macht des 

Betreuers 

 Die gesetzliche Vertretungsmacht des Betreuers wird durch eine 

Reihe von vormundschaftsgerichtlichen Genehmigungsvorbe-

halten beschränkt. 

 

Zum einen gelten insoweit die meisten Vorschriften des Vormund-

schaftsrechts entsprechend (§ 1908i Abs. 1 S. 1), auch was die 

Vermögensverwaltung im allgemeinen betrifft (§§ 1803, 1805 ff.). 

 

 Genehmigungspflichtig sind insbesondere´: 

Á Rechtsgeschäfte nach §§ 1812, 1821, 1822 (ohne Nr. 5, dafür aber § 1907), 

Á speziell für die Betreuung genehmigungspflichtige Handlungen 

(Einwilligung in eine Untersuchung des Gesundheitszustandes, 

eine Heilbehandlung oder einen ärztlichen Eingriff unter be-

stimmten Voraussetzungen, § 1904; Einwilligung in eine Sterili-

sation, § 1905; Unterbringung und unterbringungsähnliche 

Maßnahmen, § 1906; Kündigung einer vom Betreuten gemiete-

ten Wohnung, § 1907 u.a.m.). 

 

In den neuen Genehmigungsvorbehalten kommt zum Ausdruck, 

wie wichtig der Gesetzgeber die Aufgabe der Personensorge 

einschätzt, während das bisherige Vormundschaftsrecht der Ver-

mögensverwaltung das hauptsächliche Augenmerk widmete. Zu-

gleich verstärkt sich durch Vermehrung der genehmigungspflich-

tigen Vorgänge die vormundschaftsgerichtliche Kontrolle. 

 

       

       

   8. Beispiele 

für Aufg a-

benkreise 

 Einzelne Beispiele für Aufgabenkreise (nach Jürgens/Krö-

ger/Marschner/Winterstein Rz 88 ff.): 

 

Á Im Bereich der Vermögenssorge ist die konkrete Lebenssituati-

on des Betreuten besonders zu beachten, häufig hat der Betreute 

kein eigenes Vermögen, sondern lediglich ein geringes Einkom-

men. Als mögliche Aufgabenkreise kommen hier in Betracht: 

ï Beantragung/Entgegennahme/Einteilung von Rente/Sozial-

hilfe/Arbeitslosengeld/Krankengeld/Versicherungsleistungen, 

ï Geltendmachung/Entgegennahme/Einteilung von Arbeitslohn, 

ï Geltendmachung von Forderungen gegen/Prüfung von Rech-

nungen/Abwehr von Ansprüchen von oder gegenüber Behör-

den/Banken/Krankenkassen/Versicherungsunternehmen/Ver-

sorgungseinrichtungen 

ï Antragstellung auf Pflegeleistungen bei d. zuständigen Pflegekasse 

ï Vertretung gegenüber Gläubigern/Schuldentilgung/Schulden-

regulierung 

ï Prüfung und Regelung von Unterhaltspflichten 

ï Verwaltung/Verwertung von Grundvermögen und bewegli-

chen Sachwerten, 

ï Vermºgenssorge mit Ausnahme von é (z. B. Verwaltung des 
Taschengeldes) 

 

Á Auch bei Wohnungsangelegenheiten gibt es verschiedene spe-

ziell zu prüfende Aufgabenkreise: 

 Abwehr einer Wohnungskündigung, 

 Vertretung bei Kündigungs- und Räumungsverfahren, 

 Regelung von Miet- und Wohnungsangelegenheiten 

 Auflösung des Mietverhältnisses 

 Aufgabe der Wohnung, Auflösung des Haushalts, Entrümpelung, 

 Beschaffung einer Wohnung und Regelung der Kos-

ten/Mietvertragsabschluss. 
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Á Im Zusammenhang mit Erbfällen  sind ebenfalls einzelne Auf-

gaben denkbar: 

 Vertretung bei der Erbauseinandersetzung, 

 Regelung der Nachlassangelegenheiten nach dem é 

 Geltendmachung der Rechte am Nachlass des é 

 Klärung der Nachlassmasse/Ausschlagung der Erbschaft. 

 

Á Auch bei der häufig notwendigen Übersiedlung in ein Alten- 

oder Pflegeheim kommen verschiedene Aufgaben in Betracht: 

 Abschluss des Heimvertrages, 

 Regelung der Heimkosten (aus dem eigenen Vermögen oder 

durch Inanspruchnahme Unterhaltspflichtiger, der Pflegekasse 

oder Sozialhilfeträger) 

 Vertretung gegenüber der Heimleitung, 

 Überwachung der Taschengeldverwendung, 

 Unterbringung mit Freiheitsentziehung. 

 

Á Im Bereich der Heilbehandlung darf ein Betreuer nur bestellt 

werden, soweit der Betroffene selbst einwilligungsunfähig ist, 

also Art, Bedeutung und Tragweite der jeweiligen Maßnahme 

auch nach entsprechender ärztlicher Aufklärung und Beratung 

nicht zu erfassen und seinen Willen hiernach zu bestimmen 

vermag (BayObLG FamRZ 1994, 1060).  

Á Die Einwilligungsfähigkeit in diesem Sinne kann für einfache 

Behandlungen einer konkret nachvollziehbaren Krankheit 

(Erkältung, Knochenbruch, Zahnbehandlung) noch vorliegen, 

wo sie für kompliziertere Eingriffe bei komplexeren Krank-

heitsbildern (schwierige Operationen, Chemo- oder Strahlen-

therapie) fehlt. So kann auch etwa der Aufgabenkreis des Be-

treuers im Bereich der Gesundheitsfürsorge auf die nerven-

ärztliche Behandlung beschränkt werden (BayObLG FamRZ 

1994, 1059 und 1060). In Betracht kommen etwa: 

 Entscheidung ¿ber Einwilligung zur Amputation des é, 

 Zustimmung zu riskanten Untersuchungen, wie é, 

 Zustimmung zur Heilbehandlung wegen der é Erkrankung, 

 Sicherstellung der ärztlichen Heilbehandlung/stationär/am-

bulant/Nachsorge nach Operation, 

 Geltendmachung von Rechten gegenüber Ärzten/Klinikleitung, 

 Zustimmung zur Heilbehandlung, auÇer é, 

 Entscheidung über (Zwangs-) Medikation, 

 Organisation und Regelung der Kosten von Rehabilitati-

onsmaßnahmen. 

       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

 II. Der Betreuer  1. Die Per-

son des Be-

treuers 

 Oberster Grundsatz bei der Bestimmung des Betreuers ist für das 

Gericht das Wohl des Betroffenen. Die Person des Betreuers 

muss geeignet sein, die Angelegenheiten des Betroffenen zu be-

sorgen und ihn hierbei im erforderlichen Umfang zu betreuen. 

 

Deshalb hat der Betreuer den Wünschen des Betreuten zu ent-

sprechen, soweit dies dessen Wohl nicht zuwiderläuft und dem Be-

treuer zuzumuten ist (§ 1901 Abs. 3 S. 1); auch die vor Bestellung 

des Betreuers in einer Betreuungsverfügung geäußerten Wünsche 

können hier noch relevant sein (§ 1901 Abs. 3 S. 2). Dem Betreuer 

ist die Einbeziehung des Betreuten in wichtige Entscheidungen im 

Wege des Gesprächs auferlegt (§ 1901 Abs. 3 S. 3). 

 

a. fachlich 

Fachlich muss der Betreuer in der Lage sein, die ihm zugewiesenen 

Aufgabenbereiche des Betroffenen, zu organisieren bzw. zu erledi-
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gen. Er kann sich hierzu der Hilfe anderer bedienen, weil er nur zur 

Organisation, nicht aber zur persönlichen Hilfe verpflichtet ist. 

 

b. persönlich 

Persönlich bedeutet, dass der Betreuer Zeit für den Betreuten ha-

ben muss. Zwischen beiden sollte in jedem Fall ein Vertrauens-

verhältnis bestehen. 

       

       

   2. Pflichten 

des Be-

treuers 

 Der Betreuer ist mit der Bestellung durch das Vormundschaftsge-

richt diversen Pflichten unterworfen, die allesamt dem Wohl des 

Betreuten Rechnung tragen sollen. 

Im Allgemeinen wird von drei Kardinalpflichten gesprochen. Dies 

sind die persönliche Betreuung, die Wünsche des Betreuten und 

die Besprechungspflicht. 

 

Persönliche Betreuung: 

Der Betreuer hat den persönlichen Kontakt zu seinem Betreuten zu 

suchen und zu pflegen, da nur dadurch gewährleistet ist, dass er 

seine Bedürfnisse erkennt und eine erforderliche Vertrauensbasis 

geschaffen werden kann. 

 

Wünsche des Betreuten: 

Den Wünschen des Betreuten muss entsprochen werden, soweit 

sie dessen wohl nicht zuwider laufen und dem Betreuer zuzumuten 

sind. 

 

Besprechungspflicht: 

Wichtige Angelegenheiten hat der Betreuer mit diesem zu bespre-

chen, bevor er sie erledigt oder eine Entscheidung trifft. 

 

 

       

       

   3. Aufhe-

bung der 

Bestellung 

des Be-

treuers 

 Die Bestellung eines Betreuers ist aufzuheben, wenn: 

 

Á die Voraussetzungen der Betreuung nicht mehr vorliegen, 

Á der Betreute dies beantragt, soweit er nur körperlich behindert 

ist, 

Á die Eignung des Betreuers nicht mehr gegeben ist, 

Á der Betreute eine andere, gleich geeignete, bereitwillige Person 

vorschlägt, 

Á nach der Bestellung des Betreuers Umstände eintreten, die eine 

Betreuung unzumutbar machen und der Betreuer seine Entlas-

sung verlangt, 

Á ein anderer wichtiger Grund  vorliegt. 

 

       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

 III. Das Betreu-

ungsverfahren 

 1. Einlei-

tung 

 Auf die Ausgestaltung eines Verfahrens in Betreuungssachen, das 

die optimale Erfüllung rechtsstaatlicher Postulate anstrebt, ist be-

sonderer Wert gelegt worden. Die ausführlichen Verfahrensvor-

schriften sollen insbesondere die Wahrung der Selbstbestim-

mungsinteressen des Betroffenen und den Einsatz fachlicher 

Kompetenz gewährleisten. 

 

                                                                                                                       

    

 

 

   

                                                                                                                       

    Merkposten Betreuungsverfahren  
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   1. Voraussetzungen  

      

    a. Einleitung des Betreuungsverfahrens  

       

     Das Betreuungsverfahren wird entweder von Amts wegen oder auf Antrag eingeleitet. Zu-

ständig für das Betreuungsverfahren ist das Amtsgericht, in dessen Bezirk der Betroffene 

seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

 

      

     aa. Persönliche Anhörung  

       

      Vor der Bestellung sieht das Gesetz zwingend die persönliche Anhörung 

des Betroffenen in seiner üblichen Umgebung durch den Vormundschafts-

richter vor. 

Der Richter soll sich einen unmittelbaren Eindruck vom Betroffenen machen. 

Hierbei darf eine Person des Vertrauens des Betroffenen anwesend sein. 

 

      

     bb. Absehen von der persönlichen Anhörung 

 

Von einer persönlichen Anhörung kann nur abgesehen werden, 

wenn durch die Anhörung erhebliche Nachteile für die Gesundheit 

des Betroffenen zu befürchten sind oder der Betroffene nicht in der 

Lage ist, seinen Willen kund zu tun. Ob solche Nachteile zu erwar-

ten sind, muss sich aus einem ärztlichen Gutachten ergeben. 

 

      

     cc. Gutachten eines Sachverständigen  

       

      Ein Betreuer darf erst bestellt werden, wenn das Gutachten eines 

Sachverständigen über die Notwendigkeit der Bestellung eines Be-

treuers eingeholt ist. 

Das Gutachten soll nicht nur über die Krankheit/Behinderung Auf-

schluss geben, sondern auch zu der Frage Stellung nehmen, in-

wieweit dadurch die Fähigkeit des Betroffenen, seine eigenen An-

gelegenheiten zu besorgen, aufgehoben ist. 

 

      

     dd. Schlussgespräch  

       

      Nach Vorliegen des Gutachtens findet die mündliche Erörterung 

mit dem Betroffenen statt. Hier soll mit ihm das Ergebnis des Gut-

achtens, der umfang des Aufgabenbereiches und die Person des 

Betreuers besprochen werden. 

 

      

     ee. Verfahrenspfleger  

       

      Soweit: 

 von einer persönlichen Anhörung abgesehen wurde, 

 ein Betreuer zur Besorgung aller (!) Angelegenheiten bestellt 

werden soll oder 

 Gegenstand des Verfahrens die Einwilligung zur Sterilisation ist, 

 

kann das Gericht einen eigenen Verfahrenspfleger für das gesamte 

Verfahren bestellen, soweit dies zur Wahrung seiner eigenen Inte-

ressen erforderlich ist. 

 

      

    a. Weitere Verfahrensspezifika 

 

 Mit der Anordnung des Betreuung wird zugleich festgelegt, zu wel-

chem Zeitpunkt spätestens das Gericht über die Aufhebung oder Ver-

längerung der Anordnung  zu entscheiden hat (spätestens nach fünf 

Jahren !), 

 Bis zur endgültigen Entscheidung über die Anordnung einer Betreu-

ung vergeht i.d.R. ein erheblicher Zeitraum, so dass die Gerichte eine 

einstweilige Anordnung treffen, um vorläufig einen Betreuer zu be-

stellen. Die Anordnung gilt für längstens sechs Monate. 

 




